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2011

45. Verordnung
zur Änderung der Allgemeinen 
 Verwaltungsgebührenordnung

Vom 13. April 2022

Artikel 1
Änderung der Allgemeinen 

 Verwaltungsgebührenordnung

Auf Grund des § 2 Absatz 2 Satz 1 des Gebührengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 524) 
verordnet die Landesregierung:

Der Allgemeine Gebührentarif der Allgemeinen Verwal-
tungsgebührenordnung vom 3. Juli 2001 (GV. NRW. 
S. 262), die zuletzt durch Verordnung vom 23. Juni 2021 
(GV. NRW. S. 842) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.  In Tarifstelle 1.1.2.1 werden nach der Angabe 
„(ChemG),“ die Wörter „des Ausgangsstoffgesetzes 
vom 3. Dezember 2020 (BGBl.  I S.  2678) 
(AusgStG),“ eingefügt, die Angabe „8. November 
2011 (BGBl.  I S.  2178, 2179; 2012 I S.  131)“ durch 
die Angabe „27.  Juli 2021 (BGBl.  I S.  3146, 3147)“ 
ersetzt und nach der Angabe „(MüG),“ die Wörter 
„des Gesetzes über überwachungsbedürftige Anla-
gen vom 27. Juli 2021 (BGBl.  I S.  3146, 3162) 
(ÜAnlG),“ eingefügt.

2.  In Tarifstelle 1.1.2.2 werden in dem Satzteil vor 
Buchstabe a die Wörter „der Verordnung (EU) 
2016/425 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 9. März 2016 über persönliche Schutzaus-
rüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 
89/686/EWG des Rates (ABl. L 81 vom 31.3.2016, 
S. 51), der Verordnung (EU) 2016/426 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 
über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brenn-
stoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/142/
EG (ABl. L 81 vom 31.3.2016, S. 99) und der Verord-
nung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Juni 2019 über Marktüber-
wachung und die Konformität von Produkten sowie 
zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr.  765/2008 und (EU) 
Nr.  305/2011 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S.  1), je-
weils in der jeweils geltenden Fassung,“ gestrichen 
und das Wort „Verstöße“ wird jeweils durch das 
Wort „Mängel“ ersetzt.

3.  Nach Tarifstelle 1.1.2.2 wird folgende Tarifstelle 
1.1.2.2.1 eingefügt:

  „1.1.2.2.1
Wegstreckenpauschale
Gebühr: Euro 30“.

4.  Tarifstelle 2.4.4 wird wie folgt gefasst:

  „2.4.4
Entscheidung über die Erteilung einer Beseiti-
gungsgenehmigung nach §  62 Absatz  3 Satz  2 der 
Landesbauordnung 2018 einschließlich der Bau-
überwachung nach §  83 Absatz  1 der Landesbau-
ordnung 2018 und der Bauzustandsbesichtigung 
nach 84 Absatz  1 Satz  1 der Landesbauordnung 
2018 sowie der Bescheinigung nach §  84 Absatz  5 
Satz 2 der Landesbauordnung 2018 je nach Schwie-
rigkeit und Umfang der baurechtlichen Prüfung 
Gebühr: Euro 50 bis 1 500 je zu beseitigende bauli-
che Anlage“.

5.  Die Tarifstellen 2.4.11 und 2.4.11.1 werden wie folgt 
gefasst:

  „2.4.11
Nachweise, Bescheinigungen, Anzeigen und Erklä-
rungen

  2.4.11.1
Für die schriftliche Anforderung von Nachweisen, 
Bescheinigungen und Erklärungen nach §  68 Ab-
satz 2, 3 Satz 2 und Absatz 5 Satz 1 der Landesbau-
ordnung 2018, je Nachweis, Bescheinigung oder Er-

klärung
Gebühr: Euro 50“.

6.  In Tarifstelle 2.5.1.1 werden nach den Wörtern „be-
bautes Grundstück“ die Wörter „oder zur Bebauung 
vorgesehenes Grundstück“ eingefügt.

7.  In Tarifstelle 2.5.1.2 wird die Angabe „3 Satz  2“ 
durch die Angabe „1 Satz 4“ ersetzt.

8.  In Tarifstelle 2.5.3.1 wird die Angabe „den §§  69, 
88“ durch die Angabe „§ 69“ ersetzt.

9.  Die Tarifstellen 2.6 bis 2.6.4 werden durch die fol-
genden Tarifstellen 2.6 bis 2.6.2 ersetzt:

  „2.6
Vorschriften zur Einsparung von Energie und zur 
Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und 
Kälteerzeugung in Gebäuden

  2.6.1
Entscheidung über die Erteilung einer Befreiung 
nach §  102 Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 oder 2 des 
Gebäudeenergiegesetzes vom 8. August 2020 
(BGBl.  I S.  1728) in Verbindung mit §  1 Absatz  1 
Satz 1 der Verordnung zur Umsetzung des Gebäude-
energiegesetzes vom 23. Juni 2021 (GV. NRW. S. 782) 
jeweils in der jeweils geltenden Fassung 
Gebühr: Euro 50 bis 500

  2.6.2
Für jede schriftliche Anforderung von Inspektions-
berichten gemäß §  78 Absatz  4, Energieausweisen 
nach §  80 Absatz  1, Erfüllungserklärungen nach 
§ 92 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2, Unternehmerer-
klärungen nach § 96 Absatz 2 Satz 2, Abrechnungen 
und Bestätigungen nach §  96 Absatz  5 Satz  3, Be-
scheinigungen nach §  96 Absatz  6 Satz  2, Verein-
barungen nach §  107 Absatz  5 und 7, schriftlichen 
Dokumentationen gemäß §  107 Absatz  7 des Ge-
bäudeenergiegesetzes sowie Berechnungsdokumen-
tationen gemäß § 2 Absatz 4 und 5 der Verordnung 
zur Umsetzung des Gebäudeenergiegesetzes je In-
spektionsbericht, Energieausweis, Erfüllungserklä-
rung, Unternehmererklärung, Abrechnung und Be-
stätigung, Bescheinigung, Vereinbarung, schriftliche 
Dokumentation oder Berechnungsdokumentation 
Gebühr: Euro 30“.

10.  Tarifstelle 2.9.5.8 wird wie folgt gefasst:

  „2.9.5.8
Maßnahmen zur Durchführung

 –  der Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 
2019 über Marktüberwachung und die Konfor-
mität von Produkten sowie zur Änderung der 
Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen 
(EG) Nr.  765/2008 und (EU) Nr.  305/2011 (ABl. 
L 169 vom 25.6.2019, S. 1), 

 –  des Marktüberwachungsgesetzes vom 9. Juni 
2021 (BGBl.  I S.  1723), sofern es auf Baupro-
dukte im Sinne der Verordnung (EU) 2019/1020 
entsprechend Anwendung fi ndet,

 –  der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 9. März 
2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingun-
gen für die Vermarktung von Bauprodukten und 
zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des 
Rates (ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 5; L 103 vom 
12.4.2013, S. 10; L 92 vom 8.4.2015, S. 118), die 
zuletzt durch Verordnung (EU) 2019/1020 (ABl. 
L 169 vom 25.6.2019, S. 1) geändert worden ist, 

  a)  Prüfung einer CE-Kennzeichnung und Fest-
stellung eines formellen Mangels der CE-
Kennzeichnung und Hinwirken auf Beseiti-
gung des Mangels durch den Hersteller

    Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach Tarif-
stelle 2.1.4 
jedoch mindestens Euro 50 

  b)  Feststellung eines formellen Mangels der 
Leistungserklärung und Hinwirken auf Be-
seitigung des Mangels durch den Hersteller
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach Tarif-
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stelle 2.1.4 
jedoch mindestens Euro 50 

  c)  Feststellung eines materiellen Mangels des 
Bauprodukts und Hinwirken auf Beseiti-
gung des Mangels durch den Hersteller
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach Tarif-
stelle 2.1.4 
jedoch mindestens Euro 100

  d)  Veranlassen einer Prüfung von harmonisier-
ten Bauprodukten durch eine Prüfstelle oder 
durch das Deutsche Institut für Bautechnik 
(DIBt)
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach Tarif-
stelle 2.1.4 
jedoch mindestens Euro 100 

    Die Kosten der Prüfstelle und des DIBt wer-
den als Auslage neben der Gebühr erhoben.

  e)  beschränkende Maßnahmen 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach Tarif-
stelle 2.1.4 
jedoch mindestens Euro 100 

  f)  Feststellung, dass ein Händler beziehungs-
weise Importeur ein harmonisiertes Baupro-
dukt auf dem Markt bereitstellt beziehungs-
weise in Verkehr gebracht hat, ohne sich ver-
gewissert beziehungsweise sichergestellt zu 
haben, dass ihm die CE-Kennzeichnung be-
ziehungsweise die erforderlichen Unterlagen 
beigefügt sind und Hinwirken auf Beseiti-
gung dieses Mangels 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach Tarif-
stelle 2.1.4 
jedoch mindestens Euro 50 

  g)  Feststellung, dass ein Händler beziehungs-
weise Importeur ein harmonisiertes Baupro-
dukt auf dem Markt bereitstellt beziehungs-
weise in Verkehr gebracht hat, ohne sich ver-
gewissert beziehungsweise sichergestellt zu 
haben, dass der Hersteller und der Impor-
teur die Anforderungen von Artikel  11 Ab-
satz  4 und 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 beziehungsweise der Importeur 
die Anforderungen von Artikel  13 Absatz  3 
der Verordnung (EU) Nr.  305/2011 erfüllt 
haben beziehungsweise hat und Hinwirken 
auf Beseitigung dieses Mangels 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach Tarif-
stelle 2.1.4 
jedoch mindestens Euro 50“.

11.  In Tarifstelle 3.5.2 werden die Wörter „vom 19. De-
zember 1986 (BGBl.  I S.  2631)“ durch die Wörter 
„in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 
2020 (BGBl. I S. 1702)“ ersetzt.

12.  Nach Tarifstelle 3.5.2.3 werden die folgenden Tarif-
stellen 3.5.2.4 bis 3.5.2.5 eingefügt:

  „3.5.2.4
Entscheidung über 

 a)  die Vorhaltung des Risswerks in elektronischer 
Form (§ 9 Absatz 1 Satz 4 Alternative 1) 
Gebühr: Euro 25 bis 250

 b)  die Anfertigung des Risswerks mit Zeichen-
grundstoffen geringerer Haltbarkeit (§  9 Ab-
satz 1 Satz 4 Alternative 2) 
Gebühr: Euro 25 bis 250

  3.5.2.5
Entscheidung über den Teilabschluss des Risswerks 
bei Beendigung der Bergaufsicht über Teile des Be-
triebs (§ 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2) 
Gebühr: Euro 100“.

13.  In Tarifstelle 5.1 werden nach der Angabe „schrift-
liche)“ die Wörter „und Datenbestätigung“ einge-
fügt.

14.  Nach Tarifstelle 5.1.5 wird folgende Tarifstelle 5.1.6 
eingefügt:

 „5.1.6
  Datenbestätigung gemäß §  49a Absatz  1 BMG je 

Betroffenen
Gebühr: Euro 6“.

15.  Die bisherigen Tarifstellen 5.1.6 bis 5.1.8 werden die 
Tarifstellen 5.1.7 bis 5.1.9.

16.  In Tarifstelle 5.5 wird nach der Angabe „34,“ die 
Angabe „34a,“ eingefügt und die Angabe „5.1.6“ 
durch die Angabe „5.1.5 und 5.1.7“ ersetzt.

17.  Nach Tarifstelle 8.1.1.22 wird folgende Tarifstelle 
8.1.1.23 eingefügt:

  „8.1.1.23
Entscheidung über einen Antrag auf Verlängerung

 –  einer befristeten Waldsperrung (§  4 Absatz  1 
LFoG),

 –  einer Genehmigung zur Verwertung von Abfällen 
(§ 6a Absatz 2 LFoG),

 –  eines Aufl agenbescheides zum Wegebau (§  6b 
LFoG),

 –  einer Zulassung der Ausnahme vom Kahlhiebs-
verbot (§ 10 Absatz 2 Satz 3 LFoG),

 –  einer unbefristeten oder befristeten Umwand-
lungsgenehmigung (§§ 39 und 40 LFoG),

 –  einer Erstaufforstungsgenehmigung (§ 41 LFoG),

 –  einer Zulassung einer Art der Wiederaufforstung 
(§ 44 Absatz 1 Satz 2 und 3 LFoG),

 –  einer Wiederaufforstungsanordnung (§  44 Ab-
satz 3 und 5 LFoG),

 –  einer Anordnung im Rahmen des Forstschutzes 
(§ 52 Absatz 1 LFoG in Verbindung mit §§ 12, 14 
OBG) oder

 –  einer Genehmigung, Schlagabraum im Wald zu 
verbrennen (§ 28 Absatz 2 KrWG),

  Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
8.1.0.1 bis 8.1.0.3“.

18.  In Tarifstelle 10.1.1.2 wird die Angabe „1 000“ durch 
die Angabe „700“ ersetzt. 

19.  Nach Tarifstelle 10.1.7 wird folgende Tarifstelle 
10.1.8 eingefügt: 

  „10.1.8
Entscheidung über den Widerruf, die Rücknahme 
oder über die Anordnung des Ruhens der Approba-
tion und insbesondere über die gesundheitliche Eig-
nung zur Ausübung des Berufes, die aufgrund eines 
Verdachtes, einer Mitteilung oder einer Beschwerde 
zu treffen ist, wenn die betroffene Person den Ver-
dacht, die Mitteilung oder die Beschwerde verant-
wortlich veranlasst hat 
Gebühr: Euro 50 bis 3 500“.

20.  Tarifstelle 10.3.1 wird wie folgt gefasst:

 „10.3.1
  Entscheidung über die Erlaubnis zur Führung der 

Berufsbezeichnung oder staatliche Anerkennung 
für Pfl egefachfrau und Pfl egefachmann, Pfl egefach-
assistentin und Pfl egefachassistent, Gesundheits- 
und Krankenpfl egerin und Gesundheits- und Kran-
kenpfl eger, Gesundheits- und Kinderkrankenpfl e-
gerin und Gesundheits- und Kinderkrankenpfl eger, 
Gesundheits- und Krankenpfl egeassistentin und 
Gesundheits- und Krankenpfl egeassistent, Alten-
pfl egerin und Altenpfl eger, Altenpfl egehelferin und 
Altenpfl egehelfer und Familienpfl egerin und Fami-
lienpfl eger, technische Assistentin und technischer 
Assistent in der Medizin, anästhesietechnische As-
sistentin und anästhesietechnischer Assistent, ope-
rationstechnische Assistentin und operationstechni-
scher Assistent, pharmazeutisch-technische Assis-
tentin und pharmazeutisch-technischer Assistent, 
Diätassistentin und Diätassistent, Ergotherapeutin 
und Ergotherapeut, Logopädin und Logopäde, Or-
thoptistin und Orthoptist, Physiotherapeutin und 
Physiotherapeut, Masseurin und Masseur und medi-
zinische Bademeisterin und medizinischer Bade-
meister, Hebamme, Rettungsassistentin und Ret-
tungsassistent, Notfallsanitäterin und Notfallsani-
täter, Desinfektorin und Desinfektor, Podologin und 
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Podologe und andere Gesundheitsfachberufe sowie 
für fachweitergebildete Gesundheits- und Kranken-
pfl egerin und Gesundheits- und Krankenpfl eger 
und Altenpfl egerin und Altenpfl eger 
Gebühr: Euro 60

  soweit eine Sprachprüfung erforderlich ist zusätz-
lich
Gebühr: Euro 80“.

21.  Die Tarifstellen 10.3.2 und 10.3.2.1 werden durch 
die folgende Tarifstelle 10.3.2 ersetzt:

  „10.3.2 
Gleichwertigkeit des Aus- und Weiterbildungsstan-
des:

 a)  Entscheidung bei Nachprüfung der Berufsquali-
fi kation bei Niederlassung: 
Gebühr: Euro 150

 b)  Entscheidung bei Nachprüfung der Berufsquali-
fi kation bei Dienstleistenden beziehungsweise 
Dienstleistungserbringern:
Gebühr: Euro 150

 c)  Entscheidung über die Gleichwertigkeit des 
Ausbildungs- und Weiterbildungsstandes im 
Rahmen des Europäischen Berufsausweises: 
Gebühr: Euro 150

 d)  Organisation des theoretischen Teils und des 
praktischen Teils einer Kenntnisprüfung oder 
des praktischen Teils einer Eignungsprüfung 
 Gebühr: jeweils Euro 20

 e)  Entscheidung nach erfolgreicher Ausgleichsmaß-
nahme
Gebühr: Euro 37,50 bis 87,50

 f)  Bescheinigung des Ausbildungsniveaus nach Ar-
tikel 11 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 7. Septem-
ber 2005 über die Anerkennung von Berufsquali-
fi kationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S.  22; L 
271 vom 16.10.2007, S.  18; L 93 vom 4.4.2008, 
S.  28; L 33 vom 3.2.2009, S.  49; L 305 vom 
24.10.2014, S. 115; L 177 vom 8.7.2015, S. 60; L 
268 vom 15.10.2015, S.  35; L 95 vom 9.4.2016, 
S.  20), die zuletzt durch Delegierten Beschluss 
(EU) 2021/2183 vom 25. August 2021 (ABl. L 444 
vom 10.12.2021, S. 16) geändert wurde 
Gebühr: Euro 40“.

22.  In Tarifstelle 10.3.3.2 werden nach der Angabe 
„(Pfl BG)“ die Wörter „oder nach § 23 des Anästhe-
sietechnische- und Operationstechnische-Assisten-
ten-Gesetzes vom 14. Dezember 2019 (BGBl.  I 
S. 2768) (ATA-OTA-G), jeweils“ eingefügt.

23.  In Tarifstelle 10.3.4 werden die Wörter „und Entbin-
dungspfl eger“ gestrichen.

24.  In Tarifstelle 10.3.7 werden die Wörter „und Entbin-
dungspfl egern durch das Gesundheitsamt“ gestri-
chen.

25.  Tarifstelle 10.3.9 wird aufgehoben.

26.  Nach Tarifstelle 10.4 werden die folgenden Tarif-
stellen 10.4.0 bis 10.4.0.3 eingefügt:

  „10.4.0
Ermittlung des Verwaltungsaufwands, Aufschläge 
und Versäumnisgebühren

  10.4.0.1
Sofern im Folgenden eine Tarifstelle vorsieht, dass 
eine Gebühr nach Zeitaufwand zu berechnen ist, 
sind für die Berechnung der zu erhebenden Verwal-
tungsgebühren je angefangene 15 Minuten, sofern 
nichts anderes bestimmt ist, die vom für Inneres zu-
ständigen Ministerium veröffentlichten, jeweils gül-
tigen Stundensätze (Richtwerte) für die Berücksich-
tigung des Verwaltungsaufwandes zugrunde zu le-
gen.

  10.4.0.2
Werden Amtshandlungen außerhalb der Dienst-
stunden veranlasst, erhöhen sich die Gebühren. 
Spezielle Bestimmungen in Tarifstellen zu Amts-
handlungen außerhalb der Dienstzeit bleiben unbe-
rührt.

  10.4.0.2.1
an Samstagen, am 24. Dezember und 31. Dezember 
(ganztägig) sowie an sonstigen Werktagen in dem 
Zeitraum zwischen 19 Uhr und 7 Uhr um einen 
Aufschlag von 25 Prozent

  10.4.0.2.2
an Sonn- und Feiertagen um einen Aufschlag von 50 
Prozent

  10.4.0.3
Kann eine Amtshandlung auf Grund eines Umstan-
des, den der Gebührenschuldner zu vertreten hat, 
nicht oder nur verzögert durchgeführt werden, fällt 
eine Versäumnisgebühr an. Diese Gebühr ist nach 
den Kosten für Personal nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.2.2 zu berechnen, das in Erwar-
tung der nicht oder verzögert erfolgten Amtshand-
lung eingesetzt war und insofern andere Amtsge-
schäfte nicht wahrnehmen konnte. Abgerechnet 
wird je angefangene 15 Minuten.“

27.  In Tarifstelle 10.4.4 werden die Wörter „Euro 50 bis 
600“ durch die Wörter „je nach Zeitaufwand nach 
den Tarifstellen 10.4.0.1 bis 10.4.0.3“ ersetzt.

28.  Die Tarifstellen 10.4.5 und 10.4.6 werden wie folgt 
gefasst:

  „10.4.5
Überwachung einer Apotheke einschließlich zusätz-
licher Betriebsräume gemäß der Apothekenbe-
triebsordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. September 1995 (BGBl. I S. 1195) in der je-
weils geltenden Fassung im Regelfall 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.4.6
Überwachung einer Apotheke einschließlich zusätz-
licher Betriebsräume gemäß der Apothekenbe-
triebsordnung aus besonderem Anlass
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3“.

29.  In Tarifstelle 10.4.7 werden die Wörter „Euro 50 bis 
700“ durch die Wörter „je nach Zeitaufwand nach 
den Tarifstellen 10.4.0.1 bis 10.4.0.3“ ersetzt.

30.  In Tarifstelle 10.4.12 werden die Angabe „gem.“ 
durch das Wort „gemäß“, die Angabe „Abs.“ durch 
das Wort „Absatz“ und die Wörter „Euro 250 bis 
10.000“ durch die Wörter „je nach Zeitaufwand 
nach den Tarifstellen 10.4.0.1 bis 10.4.0.3“ ersetzt.

31.  In Tarifstelle 10.4.13 werden die Wörter „Euro 30 
bis 200“ durch die Wörter „je nach Zeitaufwand 
nach den Tarifstellen 10.4.0.1 bis 10.4.0.3“ ersetzt.

32.  Tarifstelle 10.5.1.1 wird wie folgt gefasst:
  „10.5.1.1 

Erlaubnis nach § 13 Absatz 1, § 20b Absatz 1, § 20b 
Absatz 2, § 20c Absatz 1 oder § 20c Absatz 6“.

33.  Nach Tarifstelle 10.5.1.1 werden die folgende Tarif-
stellen 10.5.1.1.1 und 10.5.1.1.2 eingefügt:

  „10.5.1.1.1 
Entscheidung über die Erteilung einer in Tarifstelle 
10.5.1.1 genannten Erlaubnis  
Gebühr: Euro 100 bis 25 500

  10.5.1.1.2 
Entscheidung über die Änderung einer in Tarifstelle 
10.5.1.1 genannten Erlaubnis  
Gebühr: Euro 100 bis 25 500“.

34.  Tarifstelle 10.5.1.2 wird wie folgt gefasst:

  „10.5.1.2 
Entscheidung über die Rücknahme, den Widerruf 
und die Anordnung des Ruhens einer in Tarifstelle 
10.5.1.1 genannten Erlaubnis 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3“.

35.  In Tarifstelle 10.5.1.3 werden die Wörter „Euro 50 
bis 25 500“ durch die Wörter „je nach Zeitaufwand 
nach den Tarifstellen 10.4.0.1 bis 10.4.0.3“ ersetzt.

36.  In Tarifstelle 10.5.1.5 werden die Wörter „sowie Er-
teilung einer schriftlichen Erlaubnis nach § 20b Ab-
satz 5 oder § 20c Absatz 6
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  Gebühr: Euro 100 bis 250“ durch einen „Shift + Re-
turn“-Umbruch und die Wörter „Gebühr: je nach 
Zeitaufwand nach den Tarifstellen 10.4.0.1 bis 
10.4.0.3“ ersetzt.

37.  Nach Tarifstelle 10.5.1.5 wird folgende Tarifstelle 
10.5.1.5.1 eingefügt:

  „10.5.1.5.1
Erteilung einer schriftlichen Erlaubnis nach §  20b 
Absatz 5 oder § 20c Absatz 6 
Gebühr: Euro 100 bis 250“.

38.  In Tarifstelle 10.5.1.10.1 werden die Wörter „Euro 
50 bis 400“ durch die Wörter „je nach Zeitaufwand 
nach den Tarifstellen 10.4.0.1 bis 10.4.0.3“ ersetzt.

39.  In Tarifstelle 10.5.1.10.2 werden die Wörter „Euro 
100 bis 25 500“ durch die Wörter „je nach Zeitauf-
wand nach den Tarifstellen 10.4.0.1 bis 10.4.0.3“ er-
setzt.

40.  Tarifstelle 10.5.1.10.3 wird wie folgt gefasst: 

  „10.5.1.10.3
Inspektionen in Drittstaaten im Rahmen des §  64 
Absatz 3c  
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3“.

41.  Nach Tarifstelle 10.5.1.10.3 werden die folgenden 
Tarifstellen 10.5.1.10.4 und 10.5.1.10.5 eingefügt:

  „10.5.1.10.4
Entscheidung über die Erteilung eines Zertifi kats 
gemäß § 64 Absatz 3f einschließlich Inspektion 
Gebühr: Euro 500 bis 25 500

  10.5.1.10.5
Entscheidung über die Rücknahme und den Wider-
ruf eines Zertifi kats gemäß §  64 Absatz  3f ein-
schließlich Inspektion 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3“.

42.  In Tarifstelle 10.5.1.11 werden die Angabe „Abs.“ 
durch das Wort „Absatz“, die Angabe „Nr.“ durch 
das Wort „Nummer“ und die Wörter „Euro 25 bis 
100“ durch die Wörter „je nach Zeitaufwand nach 
den Tarifstellen 10.4.0.1 bis 10.4.0.3“ ersetzt.

43.  In Tarifstelle 10.5.1.12.1 werden die Wörter „Euro 
2 500 bis 10 000“ durch die Wörter „je nach Zeitauf-
wand nach den Tarifstellen 10.4.0.1 bis 10.4.0.3“ er-
setzt.

44.  In den Tarifstellen 10.5.1.12.2 und 10.5.1.12.3 wer-
den jeweils die Wörter „Euro 1 000 bis 10 000“ 
durch die Wörter „je nach Zeitaufwand nach den 
Tarifstellen 10.4.0.1 bis 10.4.0.3“ ersetzt.

45.  In Tarifstelle 10.5.1.12.4 werden die Wörter „Euro 
500 bis 3 000“ durch die Wörter „je nach Zeitauf-
wand nach den Tarifstellen 10.4.0.1 bis 10.4.0.3“ er-
setzt.

46.  In Tarifstelle 10.5.1.12.5 werden die Wörter „Euro 
500 bis 3000“ durch die Wörter „je nach Zeitauf-
wand nach den Tarifstellen 10.4.0.1 bis 10.4.0.3“ er-
setzt.

47.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.13 wird die Angabe „ICP-
OES“ durch die Angabe „ICP“ ersetzt. 

48.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.13.2 wird die Angabe „105“ 
durch die Angabe „115“ ersetzt.

49.  Nach Tarifstelle 10.5.1.13.1.13.3 werden die folgen-
den Tarifstellen 10.5.1.13.1.13.4 bis 10.5.1.13.1.13.6 
eingefügt:

  „10.5.1.13.1.13.4
ICP-MS, qualitativ 
Gebühr: Euro 102

  10.5.1.13.1.13.5
ICP-MS, quantitativ 
Gebühr: Euro 115

  10.5.1.13.1.13.6
ICP-MS, Reinheitsprüfung 
Gebühr: Euro 115“.

50.  Tarifstelle 10.5.1.13.1.44 wird wie folgt gefasst:

  „10.5.1.13.1.44
Erstellung von Gutachten, Beurteilungen und Stel-
lungnahmen zu Proben im Landeszentrum Gesund-
heit Nordrhein-Westfalen (Arzneimitteluntersu-
chungsstelle) 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3“.

51.  In Tarifstelle 10.5.1.15 werden die Wörter „oder Ein-
schränkung“ gestrichen und die Angabe „Abs.“ 
durch das Wort „Absatz“ ersetzt.

52.  Nach Tarifstelle 10.5.1.15 wird folgende Tarifstelle 
10.5.1.15.1 eingefügt:

  „10.5.1.15.1
Einschränkung einer Bestellung nach § 65 Absatz 4 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3“.

53.  In Tarifstelle 10.5.1.17 wird die Angabe „Abs.“ 
durch das Wort „Absatz“ ersetzt und werden die 
Wörter „Euro 250 bis 10 200“ durch die Wörter „je 
nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 10.4.0.1 bis 
10.4.0.3“ ersetzt.

54.  In Tarifstelle 10.5.1.18 werden die Wörter „, sowie 
die Rücknahme, den Widerruf und die Anordnung 
des Ruhens“ durch die Wörter „und die Änderung“ 
ersetzt.

55.  In Tarifstelle 10.5.1.18.1 werden die Wörter „die Än-
derung“ durch die Wörter „die Rücknahme, den Wi-
derruf und die Anordnung des Ruhens“ und die 
Wörter „Euro 100 bis 25500“ durch die Wörter „je 
nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 10.4.0.1 bis 
10.4.0.3“ ersetzt.

56.  In Tarifstelle 10.5.1.25 werden die Wörter „sowie die 
Rücknahme, den Widerruf und die Anordnung des 
Ruhens“ gestrichen.

57.  Nach Tarifstelle 10.5.1.25 wird folgende Tarifstelle 
10.5.1.25.1 eingefügt:

  „10.5.1.25.1 
Entscheidung über die Rücknahme, den Widerruf 
und die Anordnung des Ruhens einer Erlaubnis 
nach § 52a 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3“.

58.  Die Tarifstellen 10.5.2 bis 10.5.2.1.2 werden aufge-
hoben.

59.  In Tarifstelle 10.5.3 werden die Wörter „Betriebs-
verordnung für Arzneimittelgroßhandelsbetriebe“ 
durch das Wort „Arzneimittelhandelsverordnung“ 
ersetzt.

60.  In Tarifstelle 10.5.3.1 werden die Wörter „Euro 50 
bis 150“ durch die Wörter „je nach Zeitaufwand 
nach den Tarifstellen 10.4.0.1 bis 10.4.0.3“ ersetzt.

61.  In Tarifstelle 10.5.4.1 werden die Angabe „Abs.“ 
durch das Wort „Absatz“ und die Wörter „Euro 50 
bis 1 150“ durch die Wörter „je nach Zeitaufwand 
nach den   Tarifstellen 10.4.0.1 bis 10.4.0.3“ ersetzt.

62.  Tarifstelle 10.5.5 wird aufgehoben. 
63.  Nach Tarifstelle 10.6.1.8 wird folgende Tarifstelle 

10.6.1.9 eingefügt:
  „10.6.1.9

Tätigkeit der Ethik-Kommissionen im Rahmen kli-
nischer Prüfungen und Leistungsbewertungsprü-
fungen, auf die das Medizinproduktegesetz in der 
am 25. Mai 2021 geltenden Fassung Anwendung fi n-
det“.

64.  Die bisherige Tarifstelle 10.6.1.9 wird Tarifstelle 
10.6.1.9.1. 

65.  Die bisherigen Tarifstellen 10.6.1.9.1 und 10.6.1.9.2 
werden die Tarifstellen 10.6.1.9.1.1 und 10.6.1.9.1.2.

66.  Die bisherigen Tarifstellen 10.6.1.10 bis 10.6.1.12 
werden die Tarifstellen 10.6.1.9.2 bis 10.6.1.9.4.

67.  Die Tarifstellen 10.6.1.13 bis 10.6.1.13.5 werden 
durch die folgenden Tarifstellen 10.6.1.13 bis 
10.6.1.13.5 ersetzt:

  „10.6.1.13
Überwachung und Verfahren nach den §§ 26 bis 28
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  10.6.1.13.1
von Betrieben, Einrichtungen und Personen, die 
Medizinprodukte herstellen, verpacken oder in den 
Verkehr bringen 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.1.13.2
von Betrieben, Einrichtungen und Personen, die kli-
nische Prüfungen oder Leistungsbewertungsprü-
fungen durchführen 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.1.13.3
von Betrieben, Einrichtungen und Personen, die Me-
dizinprodukte errichten, betreiben oder anwenden 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.1.13.4
von Betrieben und Einrichtungen, in denen Medi-
zinprodukte ausgestellt werden 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.1.13.5
von Betrieben, Einrichtungen und Personen, die 
Medizinprodukte sterilisieren oder aufbereiten, so-
weit sie nicht von der Tarifstelle 10.6.1.13.3 erfasst 
sind 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3“.

68.  Die Tarifstellen 10.6.2 und 10.6.2.1 werden aufgeho-
ben.

69.  Die Tarifstellen 10.6.3.1 bis 10.6.3.13 werden durch 
die folgenden Tarifstellen 10.6.3.1 bis 10.6.3.12 er-
setzt:

  „10.6.3.1
Prüfung der vom Wirtschaftsakteur zur Registrie-
rung übermittelten Angaben nach Artikel  31 Ab-
satz 2 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.3.2
Prüfung der vom Wirtschaftsakteur bestätigten Da-
ten nach Artikel 31 Absatz 6 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.3.3
Bewertung des Antrags nach Artikel 39 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.3.4 
Benennung und Notifi zierung nach Artikel 42  
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.3.5
Überwachung und Neubewertung nach Artikel  44 
in Verbindung mit §  22 des Medizinprodukterecht-
Durchführungsgesetzes vom 28. April 2020 (BGBl. I 
S. 960) in der jeweils geltenden Fassung 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.3.6
Änderung des Geltungsbereiches der Benennung so-
wie Aussetzung, Einschränkung, vollständige oder 
teilweise Zurückziehung der Benennung nach Arti-
kel 46  
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.3.7
Bestätigung des Nichtvorliegens von Sicherheits-
problemen nach Artikel 46 Absatz 9 Unterabsatz 1 
Buchstabe a  
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.3.8
Verlängerung der vorläufi gen Gültigkeit einer Be-
scheinigung um drei Monate nach Artikel  46 Ab-
satz 9 Satz 2 

Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.3.9
Ausstellung von einem Freiverkaufszertifi kat oder 
mehreren Freiverkaufszertifi katen nach Artikel  60 
in Verbindung mit §  10 des Medizinprodukterecht-
Durchführungsgesetzes  
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.3.10
Überprüfung von Prüfstellen nach Artikel  72 Ab-
satz 5 in Verbindung mit den §§ 68, 77 Absatz 1 des 
Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetzes
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.3.11
Maßnahmen in Bezug auf klinische Prüfungen nach 
Artikel  76 Absatz  1 Buchstabe b und c in Verbin-
dung mit § 78 Absatz 1 Nummer 5 des Medizinpro-
dukterecht-Durchführungsgesetzes 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.3.12
Kontrollen und Maßnahmen der Marktüberwa-
chung nach den Artikeln 93 bis 95 und 97 bis 99 in 
Verbindung mit den §§ 77, 78 des Medizinprodukte-
recht-Durchführungsgesetzes 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3“.

70.  Die Tarifstellen 10.6.4.1 bis 10.6.4.13 werden durch 
die folgenden Tarifstellen 10.6.4.1 bis 10.6.4.12 er-
setzt:

  „10.6.4.1
Prüfung der vom Wirtschaftsakteur zur Registrie-
rung übermittelten Angaben nach Artikel  28 Ab-
satz 2 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.4.2
Prüfung der vom Wirtschaftsakteur bestätigten Da-
ten nach Artikel 28 Absatz 6 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.4.3
Bewertung des Antrags nach Artikel 35 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.4.4
Benennung und Notifi zierung nach Artikel 38  
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.4.5
Überwachung und Neubewertung nach Artikel 40 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.4.6
Änderung des Geltungsbereiches der Benennung so-
wie Aussetzung, Einschränkung, vollständiger oder 
teilweiser Widerruf der Benennung nach Artikel 42  
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.4.7
Bestätigung des Nichtvorliegens von Sicherheits-
problemen nach Artikel 42 Absatz 9 Unterabsatz 1 
Buchstabe a 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.4.8
Verlängerung der vorläufi gen Gültigkeit einer Be-
scheinigung um drei Monate nach Artikel  42 Ab-
satz 9 Unterabsatz 2  
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.4.9
Ausstellung von einem Freiverkaufszertifi kat oder 
mehreren Freiverkaufszertifi katen nach Artikel 55 
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Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.4.10
Überprüfung von Einrichtungen, die Leistungsstu-
dien durchführen, nach Artikel 68 Absatz 5 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.4.11
Maßnahmen in Bezug auf Leistungsstudien nach 
Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b und c 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.4.12
Kontrollen und Maßnahmen der Marktüberwa-
chung nach den Artikeln 88 bis 90 und 92 bis 94 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3“.

71.  Die Tarifstellen 10.6.5 bis 10.6.5.9 werden durch die 
folgenden Tarifstellen 10.6.5 bis 10.6.5.9 ersetzt:

  „10.6.5
Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz

  10.6.5.1
Anerkennung von Benannten Stellen für die Zertifi -
zierung von Gesundheitseinrichtungen und exter-
nen Aufbereitern nach § 17b Absatz 2  
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.5.2
Rücknahme, Widerruf oder Anordnung des Ruhens 
einer Anerkennung nach § 17b Absatz 4 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.5.3
Überwachung anerkannter Benannter Stellen für 
die Zertifi zierung von Gesundheitseinrichtungen 
und externen Aufbereitern nach § 17c 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.5.4
Prüfl aboratorien nach § 18

  10.6.5.4.1
Anerkennung nach § 18 Absatz 2 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.5.4.2
Rücknahme, Widerruf oder Anordnung des Ruhens 
einer Anerkennung nach § 18 Absatz 4  
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.5.4.3
Überwachung anerkannter Prüfl aboratorien nach 
§ 19 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.5.5
Konformitätsbewertungsstellen für Drittstaaten

  10.6.5.5.1
Benennung nach § 20 Absatz 2 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.5.5.2
Rücknahme, Widerruf oder Anordnung des Ruhens 
einer Anerkennung nach § 20 Absatz 4 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.5.5.3
Überwachung nach § 21 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.5.6
Tätigkeit der Ethik-Kommissionen im Rahmen kli-
nischer Prüfungen und sonstiger klinischer Prüfun-
gen, auf die das Medizinprodukterecht-Durchfüh-
rungsgesetz sowie die Verordnung (EU) 2017/745 
Anwendung fi nden: 

  10.6.5.6.1
Bewertung einer monozentrischen klinischen Prü-
fung nach § 35 oder § 50 

  10.6.5.6.1.1
Bewertung und Prüfung des Prüfplans und der er-
forderlichen Unterlagen 
Gebühr: Euro 3 000

  10.6.5.6.1.1.1
zusätzlich für die Bewertung einer Prüfstelle 
Gebühr: Euro 150

  10.6.5.6.1.1.2
zusätzlich für die Bewertung eines Prüfers 
Gebühr: Euro 60

  10.6.5.6.1.2
Bewertung nachträglicher Änderungen 

  10.6.5.6.1.2.1
Änderung auf Anforderung einer Bundesoberbe-
hörde nach § 39 Absatz 2 
Gebühr: Euro 1 000 

  10.6.5.6.1.2.2
wesentliche Änderung nach § 41 oder § 57 
Gebühr: Euro 1 250

  Sofern die Änderung Auswirkungen auf die Qualifi -
kation der Prüfer oder die Eignung der Prüfstelle 
hat (§ 41 Absatz 2 Satz 1 beziehungsweise § 57 Ab-
satz 3 Satz 1):

  10.6.5.6.1.2.2.1
zusätzlich pro neu bewerteter Prüfstelle im eigenen 
Zuständigkeitsbereich 
Gebühr: Euro 150

  10.6.5.6.1.2.2.2
zusätzlich pro neu bewertetem Prüfer im eigenen 
Zuständigkeitsbereich 
Gebühr: Euro 60 

  10.6.5.6.1.2.3
wesentliche Änderung nach § 41 oder § 57, sofern es 
sich ausschließlich um eine Prüfernachmeldung 
oder Prüferänderung handelt, 
pro Prüfer  
Gebühr: Euro 60

  10.6.5.6.1.2.4
Entgegennahme von Anzeigen von Änderungen, so-
fern sie keine wesentlichen Änderungen darstellen,  
Gebühr: Euro 200

  10.6.5.6.1.3
Rücknahme oder Widerruf der zustimmenden Stel-
lungnahme nach § 43 oder § 60 
Gebühr: Euro 2 400

  10.6.5.6.2
Bewertung einer multizentrischen klinischen Prü-
fung nach § 35 oder § 50 als zuständige Ethik-Kom-
mission 

  10.6.5.6.2.1
Bewertung und Prüfung des Prüfplans und der er-
forderlichen Unterlagen 
Gebühr: Euro 3 000

  10.6.5.6.2.1.1
zusätzlich für die Bewertung einer Prüfstelle im ei-
genen Zuständigkeitsbereich 
Gebühr: Euro 150

  10.6.5.6.2.1.2
zusätzlich für die Bewertung eines Prüfers im eige-
nen Zuständigkeitsbereich 
Gebühr: Euro 60

  10.6.5.6.2.1.3
zusätzlich für die Bewertung einer Prüfstelle im 
Zuständigkeitsbereich einer beteiligten Ethik-Kom-
mission
Gebühr: Euro 50

  10.6.5.6.2.1.4
zusätzlich für die Bewertung eines Prüfers im Zu-
ständigkeitsbereich einer beteiligten Ethik-Kom-
mission
Gebühr: Euro 30
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  10.6.5.6.2.2
Bewertung nachträglicher Änderungen 

  10.6.5.6.2.2.1
Änderung auf Anforderung einer Bundesoberbe-
hörde nach § 39 Absatz 2  
Gebühr: Euro 1 000

  10.6.5.6.2.2.2
wesentliche Änderung nach § 41 oder § 57 
Gebühr: Euro 1 250 

  Sofern die Änderung Auswirkungen auf die Qualifi -
kation der Prüfer oder die Eignung der Prüfstelle 
hat (§ 41 Absatz 2 Satz 1 beziehungsweise § 57 Ab-
satz 3 Satz 1):

  10.6.5.6.2.2.2.1
zusätzlich pro neu bewerteter Prüfstelle im eigenen 
Zuständigkeitsbereich 
Gebühr: Euro 150

  10.6.5.6.2.2.2.2
zusätzlich pro neu bewertetem Prüfer im eigenen 
Zuständigkeitsbereich 
Gebühr: Euro 60

  10.6.5.6.2.2.3
wesentliche Änderung nach § 41 oder § 57, sofern es 
sich ausschließlich um eine Prüfstellennachmeldung 
oder Prüferänderung handelt,

  10.6.5.6.2.2.3.1
pro Prüfstelle im eigenen Zuständigkeitsbereich 
Gebühr: Euro 150

  10.6.5.6.2.2.3.2
pro Prüfer im eigenen Zuständigkeitsbereich 
Gebühr: Euro 60

  10.6.5.6.2.2.3.3
pro Prüfstelle im Zuständigkeitsbereich einer betei-
ligten Ethik-Kommission  
Gebühr: Euro 40

  10.6.5.6.2.2.3.4
pro Prüfer im Zuständigkeitsbereich einer beteilig-
ten Ethik-Kommission  
Gebühr: Euro 20

  10.6.5.6.2.2.4
Entgegennahme von Anzeigen von Änderungen, so-
fern sie keine wesentlichen Änderungen darstellen, 
Gebühr: Euro 200

  10.6.5.6.2.3
Rücknahme oder Widerruf der zustimmenden Stel-
lungnahme nach § 43 oder § 60  
Gebühr: Euro 2 400

  10.6.5.6.3
Bewertung einer multizentrischen klinischen Prü-
fung nach § 35 Absatz 2 oder § 50 Absatz 2 als be-
teiligte Ethik-Kommission (Mitberatung)

  10.6.5.6.3.1
Bewertung und Prüfung des Prüfplans und der er-
forderlichen Unterlagen als beteiligte Ethik-Kom-
mission 
Gebühr: Euro 1 000

  10.6.5.6.3.1.1
zusätzlich für die Bewertung einer Prüfstelle 
Gebühr: Euro 150

  10.6.5.6.3.1.2
zusätzlich für die Bewertung eines Prüfers 
Gebühr: Euro 60

  10.6.5.6.3.2
Bewertung nachträglicher Änderungen 

  10.6.5.6.3.2.1
wesentliche Änderung nach §  41 Absatz  2 Satz  2 
oder § 57 Absatz 3 Satz 2 
Gebühr: Euro 500

  10.6.5.6.3.2.1.1
zusätzlich pro neu bewerteter Prüfstelle 
Gebühr: Euro 150

  10.6.5.6.3.2.1.2
zusätzlich pro neu bewertetem Prüfer 
Gebühr: Euro 60

  10.6.5.6.3.2.2
wesentliche Änderung nach §  41 Absatz  2 Satz  2 
oder § 57 Absatz 3 Satz 2, sofern es sich ausschließ-
lich um eine Prüfstellennachmeldung oder Prüfstel-
lenänderung handelt (bei erstmalig von der Ethik-
Kommission bewerteter klinischer Prüfung),

  10.6.5.6.3.2.2.1
Bewertung
Gebühr: Euro 1 000

  10.6.5.6.3.2.2.2
zusätzlich für die Bewertung einer Prüfstelle 
Gebühr: Euro 150

  10.6.5.6.3.2.2.3
zusätzlich für die Bewertung eines Prüfers 
Gebühr: Euro 60

  10.6.5.6.3.2.3
wesentliche Änderung nach §  41 Absatz  2 Satz  2 
oder § 57 Absatz 3 Satz 2, sofern es sich ausschließ-
lich um eine Prüfstellennachmeldung oder Prüfstel-
lenänderung handelt (bei bereits von der Ethik-
Kommission bewerteter klinischer Prüfung),

  10.6.5.6.3.2.3.1
pro Prüfstelle 
Gebühr: Euro 150

  10.6.5.6.3.2.3.2
pro Prüfer 
Gebühr: Euro 60

  10.6.5.6.4
Verwaltungsgebühr bei Hinzuziehung von Sachver-
ständigen oder Einholung eines Gutachtens, einma-
lig 
Gebühr: Euro 100

  10.6.5.7
Betreiberüberwachung nach §  77 Absatz  1 Num-
mer 1, Absatz 2 und 3 und § 85 Absatz 1  
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.5.8
Anordnungen gegenüber Betreibern nach §  78 Ab-
satz 1 und § 85 Absatz 1 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.6.5.9
Sonstige Überwachung nach § 99 Absatz 2 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3“.

72.  Die Tarifstellen 10.7 bis 10.7.6 werden durch die fol-
genden Tarifstellen 10.7 bis 10.7.4 ersetzt: 

  „10.7
Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strah-
lung bei der Anwendung am Menschen vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2433) in der jeweils geltenden Fas-
sung

  10.7.1
Überprüfungen nach § 6 Absatz 1 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.7.2
Anordnungen nach § 6 Absatz 2  
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.7.3
Untersagungen nach § 6 Absatz 3  
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3

  10.7.4
Bekanntgabe nach § 6a Absatz 1 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
10.4.0.1 bis 10.4.0.3“.

73.  Tarifstelle 10.11.1 wird wie folgt gefasst:

  „10.11.1
Hinweis:
Die nachfolgenden Amtshandlungen fallen, soweit 
die staatliche Anerkennung von Weiterbildungsstät-
ten betroffen ist, auch in den Anwendungsbereich 
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der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 
27.12.2006, S. 36). Die Gebührenfestsetzung ist da-
her auf den Verwaltungsaufwand begrenzt. 
Entscheidung über die Staatliche Anerkennung von 
Pfl egeschulen, Schulen für Pfl egefachassistenz, 
Schulen für technische Assistenz in der Medizin, für 
pharmazeutisch-technische Assistenz, für anästhe-
sietechnische und operationstechnische Assistenz, 
für Diätassistenz, für Orthoptik, für Ergotherapie, 
für Logopädie, für Physiotherapie, für Masseurin-
nen und Masseure und medizinische Bademeisterin-
nen und Bademeister, für Rettungsassistenz, für 
Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, für Po-
dologie, für Desinfektorinnen und Desinfektoren 
und andere Aus- und Weiterbildungsstätten für Ge-
sundheitsfachberufe
Gebühr: Euro 700“.

74.  In Tarifstelle 11.1.1 werden die Wörter „(§  34 Ab-
satz  4 Produktsicherheitsgesetz)“ durch die Wörter 
„nach §  18 Absatz  6 der Betriebssicherheitsver-
ordnung vom 3. Februar 2015 (BGBl.  I S.  49) 
( BetrSichV) in der jeweils geltenden Fassung“ er-
setzt.

75.  In Tarifstelle 11.2.1 werden in dem Satzteil vor 
Buchstabe a die Wörter „Betriebssicherheitsverord-
nung vom 3. Februar 2015 (BGBl. I S. 49) in der je-
weils geltenden Fassung“ durch die Angabe „Be-
trSichV“ ersetzt.

76.  Tarifstelle 11.6.16 wird wie folgt geändert:

 a)  In dem Satzteil vor Buchstabe a werden die Wör-
ter „nach Anhang I Nummer  4.3.2 Absatz  1 
Satz 2“ durch die Wörter „in begründeten Fällen 
gemäß § 15d Absatz 3“ ersetzt.

 b)  In Buchstabe a wird die Angabe „70“ durch die 
Angabe „100“ ersetzt.

 c)  In Buchstabe b wird die Angabe „120“ durch die 
Angabe „150“ ersetzt.

 d)  In Buchstabe c wird die Angabe „170“ durch die 
Angabe „200“ ersetzt.

77.  In Tarifstelle 14.3 werden nach dem Wort „Energie-
wirtschaft“ die Wörter „und Kohlendioxidwirt-
schaft“ eingefügt. 

78.  In Tarifstelle 14.3.9 werden nach der Angabe 
„EnWG“ die Wörter „sowie von Kohlendioxidlei-
tungen nach § 4 des Kohlendioxid-Speicherungsge-
setzes vom 17. August 2012 (BGBl.  I S.  1726) 
(KSpG) in der jeweils geltenden Fassung“ eingefügt.

79.  Die Tarifstellen 14.3.9.1.1 bis 14.3.9.1.3 werden wie 
folgt gefasst:

  „14.3.9.1.1 
Entscheidung über die Planfeststellung zur Errich-
tung und zum Betrieb sowie zu Änderungen von 
Hochspannungsleitungen gemäß §  43 Absatz  1 
Satz 1 Nummer 1 bis 4 EnWG einschließlich von in 
das Verfahren vor Erlass des Planfeststellungsbe-
schlusses integrierten Anlagen gemäß § 43 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 Halbsatz 1 EnWG  
Gebühr: Euro 50 000 je angefangenen Kilometer

  Bei Angelegenheiten geringerer Mühewaltung, die 
in der Regel bei geringer Einwenderzahl, gleichför-
migen Einwendungen oder Verzicht auf den Erörte-
rungstermin vorliegen, kann die Gebühr bis auf ein 
Drittel gesenkt werden. Erfolgt im Rahmen des Er-
satzneubaus ein von der Kilometerzahl her weiter-
gehender Rückbau, so fl ießt dessen Kilometerzahl 
nicht in die Berechnung der Gebührenhöhe ein.

  14.3.9.1.2 
Entscheidung über die Plangenehmigung gemäß 
§  43b EnWG in Verbindung mit §  74 Absatz  6 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S.  602) 
(VwVfG NRW) in der jeweils geltenden Fassung zur 
Errichtung und zum Betrieb sowie zu Änderungen 
von Hochspannungsleitungen gemäß § 43 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 bis 4 EnWG einschließlich von in 

das Verfahren vor Erteilung der Plangenehmigung 
integrierten Anlagen gemäß §  43 Absatz  2 Satz  1 
Nummer 1 Halbsatz 1 EnWG 
Gebühr: Euro 10 000 je angefangenen Kilometer

  14.3.9.1.3 
Entscheidung über das Vorliegen eines Falles unwe-
sentlicher Änderung oder Erweiterung von Hoch-
spannungsleitungen im Sinne des §  43 Absatz  1 
Satz  1 Nummer  1 bis 4 gemäß §  43f EnWG 
Gebühr: Euro 1 000 bis 10 000“.

80.  Die Tarifstellen 14.3.9.1.5 und 14.3.9.1.6 werden 
durch die folgende Tarifstelle 14.3.9.1.5 ersetzt:

  „14.3.9.1.5
Entscheidung über die vorläufi ge Zulassung gemäß 
§ 44c Absatz 1 EnWG, dass bereits vor Feststellung 
des Plans oder Erteilung der Plangenehmigung in 
Teilen mit der Errichtung oder Änderung einer 
Hochspannungsleitung im Sinne von § 43 Absatz 1 
Nummer  1 bis 4 EnWG einschließlich der in das 
Verfahren integrierten Anlagen gemäß § 43 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 Halbsatz 1 EnWG begonnen wird
Gebühr: Euro 15 500 je angefangenen Kilometer 
Hinweis

  Wird ein Antrag auf eine in den Tarifstellen 
14.3.9.1.1 bis 14.3.9.1.6 genannten Amtshandlungen 
nach Beginn der sachlichen Bearbeitung zurückge-
nommen, ist derjenige Teil der für die gesamte 
Amtshandlung vorgesehenen Gebühr zu erheben, 
der dem Fortschritt der Bearbeitung entspricht. Für 
einen Antrag, der aus anderen Gründen als der Un-
zuständigkeit der Behörde abgelehnt wird, ist die 
volle Gebühr zu erheben. Die Gebühr kann ermä-
ßigt werden oder es kann von der Erhebung abgese-
hen werden, wenn dies der Billigkeit bei geringerer 
Mühewaltung zum Beispiel wegen keiner oder nur 
weniger Einwendungen oder Verzichts auf den Erör-
terungstermin entspricht.“

81.  Die Tarifstellen 14.3.9.2.1 bis 14.3.9.2.5 werden 
durch die folgenden Tarifstellen 14.3.9.2.1 bis 
14.3.9.2.17 ersetzt:

  „14.3.9.2.1
Entscheidung über die Planfeststellung zur Errich-
tung und zum Betrieb sowie zu Änderungen von 
Gasversorgungsleitungen und Anbindungsleitungen 
mit einem Durchmesser von mehr als 300 Millime-
tern gemäß § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und 6 
EnWG sowie von in das Verfahren vor Erlass des 
Planfeststellungsbeschlusses integrierten Anlagen 
gemäß § 43 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Halbsatz 1 
EnWG 
Gebühr: Euro 50 000 je angefangenen Kilometer

  Bei Angelegenheiten geringerer Mühewaltung, die 
in der Regel bei geringer Einwenderzahl, gleichför-
migen Einwendungen oder Verzicht auf den Erörte-
rungstermin vorliegen, kann die Gebühr bis auf ein 
Drittel gesenkt werden. Erfolgt im Rahmen des Er-
satzneubaus ein von der Kilometerzahl her weiter-
gehender Rückbau, fl ießt dessen Kilometerzahl 
nicht in die Berechnung der Gebührenhöhe ein.

  14.3.9.2.2
Entscheidung über die Planfeststellung zur Errich-
tung und zum Betrieb sowie zur Änderung von Was-
serstoffleitungen einschließlich der Anbindungslei-
tungen von Anlandungsterminals für Wasserstoff 
mit einem Durchmesser von mehr als 300 Millime-
tern gemäß § 43l Absatz 2 EnWG einschließlich der 
in das Verfahren vor Erlass des Planfeststellungsbe-
schlusses integrierten Anlagen im Sinne von §  43 
Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 EnWG  
Gebühr: Euro 50 000 je angefangenen Kilometer

  Bei Angelegenheiten geringerer Mühewaltung, die 
in der Regel bei geringer Einwenderzahl, gleichför-
migen Einwendungen oder Verzicht auf den Erörte-
rungstermin vorliegen, kann die Gebühr bis auf ein 
Drittel gesenkt werden. Erfolgt im Rahmen des Er-
satzneubaus ein von der Kilometerzahl her weiter-
gehender Rückbau, fl ießt dessen Kilometerzahl 
nicht in die Berechnung der Gebührenhöhe ein.
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  14.3.9.2.3
Entscheidung über die Planfeststellung zur Errich-
tung und zum Betrieb sowie zu Änderungen und zu 
Erweiterungen von Gasversorgungsleitungen ein-
schließlich der Anbindungsleitungen von LNG Ter-
minals mit einem Durchmesser von mehr als 300 
Millimetern, die der Vorbereitung auf einen Trans-
port von Wasserstoff dienen, gemäß §  43l Absatz  8 
EnWG in Verbindung mit § 43l Absatz 1 EnWG ein-
schließlich der in das Verfahren vor Erlass des Plan-
feststellungsbeschlusses integrierten Anlagen im 
Sinne von § 43 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 EnWG 
Gebühr: Euro 50 000 je angefangenen Kilometer

  Bei Angelegenheiten geringerer Mühewaltung, die 
in der Regel bei geringer Einwenderzahl, gleichför-
migen Einwendungen oder Verzicht auf den Erörte-
rungstermin vorliegen, kann die Gebühr bis auf ein 
Drittel gesenkt werden. Erfolgt im Rahmen des Er-
satzneubaus ein von der Kilometerzahl her weiter-
gehender Rückbau, fl ießt dessen Kilometerzahl 
nicht in die Berechnung der Gebührenhöhe ein.

  14.3.9.2.4 
Entscheidung über die Planfeststellung zur Errich-
tung und zum Betrieb sowie zur Änderung von Was-
serstoffleitungen einschließlich der Anbindungslei-
tungen von Anlandungsterminals für Wasserstoff 
mit einem Durchmesser von 300 Millimetern oder 
weniger gemäß § 43l Absatz 3 EnWG einschließlich 
der in das Verfahren vor Erlass des Planfeststel-
lungsbeschlusses integrierten Anlagen gemäß §  43l 
Absatz 3 Satz 2 EnWG in Verbindung mit § 43 Ab-
satz  2 Satz  1 Halbsatz 1 EnWG (fakultative Plan-
feststellung) 
Gebühr: Euro 30 000 je angefangenen Kilometer

  Bei Angelegenheiten geringerer Mühewaltung, die 
in der Regel bei geringer Einwenderzahl, gleichför-
migen Einwendungen oder Verzicht auf den Erörte-
rungstermin vorliegen, kann die Gebühr bis auf ein 
Drittel gesenkt werden. Erfolgt im Rahmen des Er-
satzneubaus ein von der Kilometerzahl her weiter-
gehender Rückbau, fl ießt dessen Kilometerzahl 
nicht in die Berechnung der Gebührenhöhe ein.

  14.3.9.2.5
Entscheidung über die Planfeststellung zur Errich-
tung und zum Betrieb sowie zu Änderungen und 
Erweiterungen von Gasversorgungsleitungen ein-
schließlich der Anbindungsleitungen von LNG-Ter-
minals mit einem Durchmesser von 300 Millimetern 
oder weniger, die der Vorbereitung auf einen Trans-
port von Wasserstoff dienen, gemäß §  43l Absatz  8 
in Verbindung mit Absatz  3 EnWG, einschließlich 
der in das Verfahren vor Erlass des Planfeststel-
lungsbeschlusses integrierten Anlagen im Sinne von 
§ 43 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 EnWG (fakultative 
Planfeststellung) 
Gebühr: Euro 30 000 je angefangenen Kilometer

  Bei Angelegenheiten geringerer Mühewaltung, die 
in der Regel bei geringer Einwenderzahl, gleichför-
migen Einwendungen oder Verzicht auf den Erörte-
rungstermin vorliegen, kann die Gebühr bis auf ein 
Drittel gesenkt werden. Erfolgt im Rahmen des Er-
satzneubaus ein von der Kilometerzahl her weiter-
gehender Rückbau, fl ießt dessen Kilometerzahl 
nicht in die Berechnung der Gebührenhöhe ein.

  14.3.9.2.6 
Entscheidung über die Plangenehmigung gemäß 
43b EnWG in Verbindung mit § 74 Absatz 6 VwVfG 
NRW zur Errichtung und zum Betrieb sowie zu Än-
derungen von Gasversorgungsleitungen und Anbin-
dungsleitungen mit einem Durchmesser von mehr 
als 300 Millimetern gemäß § 43 Absatz 1 Nummer 5 
und 6 EnWG einschließlich der in das Verfahren in-
tegrierten Anlagen gemäß §  43 Absatz  2 Satz  1 
Nummer 1 Halbsatz 1 EnWG 
Gebühr: Euro 10 000 je angefangenen Kilometer

  14.3.9.2.7
Entscheidung über die Plangenehmigung gemäß 
§  43b EnWG in Verbindung mit §  74 Absatz  6 
VwVfG NRW zur Errichtung und zum Betrieb so-
wie zu Änderungen von Wasserstoffleitungen ein-
schließlich der Anbindungsleitungen von Anlan-

dungsterminals für Wasserstoff mit einem Durch-
messer von mehr als 300 Millimetern gemäß §  43l 
Absatz 2 EnWG einschließlich der in das Verfahren 
integrierten Anlagen gemäß §  43 Absatz  2 Satz  1 
Nummer 1 Halbsatz 1 EnWG 
Gebühr: Euro 10 000 je angefangenen Kilometer

  14.3.9.2.8
Entscheidung über die Plangenehmigung gemäß 
§  43b EnWG in Verbindung mit §  74 Absatz  6 
VwVfG NRW zur Errichtung und zum Betrieb so-
wie zur Änderung von Wasserstoffleitungen ein-
schließlich der Anbindungsleitungen von Anlan-
dungsterminals für Wasserstoff mit einem Durch-
messer von 300 Millimetern oder weniger gemäß 
§ 43l Absatz 3 EnWG einschließlich der in das Ver-
fahren integrierten Anlagen gemäß §  43 Absatz  2 
Satz  1 Nummer  1 Halbsatz 1 EnWG (fakultative 
Plangenehmigung) 
Gebühr: Euro 10 000 je angefangenen Kilometer

  14.3.9.2.9
Entscheidung über die Plangenehmigung gemäß 
§  43b EnWG in Verbindung mit §  74 Absatz  6 
VwVfG NRW zur Errichtung und zum Betrieb so-
wie zu Änderungen und Erweiterungen von Gasver-
sorgungsleitungen einschließlich der Anbindungs-
leitungen von LNG-Terminals, die der Vorbereitung 
auf einen Transport von Wasserstoff dienen, gemäß 
§  43l Absatz  8 und 2 EnWG einschließlich der in 
das Verfahren integrierten Anlagen gemäß § 43 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 Halbsatz 1 EnWG 
Gebühr: Euro 10 000 je angefangenem Kilometer 

  14.3.9.2.10
Entscheidung über die Plangenehmigung gemäß 
§  43b EnWG in Verbindung mit §  74 Absatz  6 
VwVfG NRW zur Errichtung und zum Betrieb so-
wie zu Änderungen und Erweiterungen von Gasver-
sorgungsleitungen einschließlich der Anbindungs-
leitungen von LNG-Terminals, die der Vorbereitung 
auf einen Transport von Wasserstoff dienen, gemäß 
§  43l Absatz  8 und 3 EnWG einschließlich der in 
das Verfahren integrierten Anlagen gemäß § 43 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 Halbsatz 1 EnWG (fakulta-
tive Plangenehmigung) 
Gebühr: Euro 10 000 je angefangenem Kilometer 

  14.3.9.2.11 
Entscheidung über das Vorliegen eines Falles unwe-
sentlicher Änderung oder Erweiterung von Gasver-
sorgungsleitungen und Anbindungsleitungen mit ei-
nem Durchmesser von mehr als 300 Millimetern ge-
mäß § 43f EnWG  
Gebühr: Euro 1 000 bis 10 000

  14.3.9.2.12
Entscheidung über das Vorliegen eines Falles unwe-
sentlicher Änderung oder Erweiterung von Wasser-
stoffleitungen mit einem Durchmesser von mehr als 
300 Millimetern gemäß § 43f EnWG  
Gebühr: Euro 1 000 bis 10 000

  14.3.9.2.13
Entscheidung über das Vorliegen eines Falles unwe-
sentlicher Änderung oder Erweiterung von Gasver-
sorgungsleitungen zur Ermöglichung des Transports 
von Wasserstoff gemäß § 43l Absatz 4 Satz 4 in Ver-
bindung mit § 43f EnWG  
Gebühr: Euro 1 000 bis 10 000

  14.3.9.2.14
Entscheidung über Anordnungen gegenüber dem 
Eigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten 
zur Duldung von Maßnahmen für Vorarbeiten nach 
§ 44 EnWG 
Gebühr: Euro 100 bis 1 000

  14.3.9.2.15
Entscheidung über die vorläufi ge Zulassung gemäß 
§ 44c Absatz 1 EnWG, dass bereits vor Feststellung 
des Plans oder Erteilung der Plangenehmigung in 
Teilen mit der Errichtung oder Änderung einer Gas-
versorgungsleitung beziehungsweise einer Anbin-
dungsleitung mit einem Durchmesser von mehr als 
300 Millimetern im Sinne von § 43 Absatz 1 Num-
mer 5 und 6 EnWG sowie der in das Verfahren inte-
grierten Anlagen gemäß § 43 Absatz 2 Satz 1 Num-
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mer  1 Halbsatz 1 EnWG einschließlich der Vorar-
beiten begonnen wird, 
Gebühr: Euro 15 500 je angefangenen Kilometer

  14.3.9.2.16
Entscheidung über die vorläufi ge Zulassung gemäß 
§ 44c Absatz 1 EnWG, dass bereits vor Feststellung 
des Plans oder Erteilung der Plangenehmigung in 
Teilen mit der Errichtung oder Änderung einer Was-
serstoffleitung einschließlich der Anbindungsleitun-
gen von Anlandungsterminals im Sinne von §  43l 
Absatz  2 oder §  43l Absatz  3 EnWG sowie der in 
das Verfahren integrierten Anlagen gemäß § 43 Ab-
satz  2 Satz  1 Nummer  1 Halbsatz 1 EnWG ein-
schließlich der Vorarbeiten begonnen wird,  
Gebühr: Euro 15 500 je angefangenen Kilometer

  14.3.9.2.17
Entscheidung über die vorläufi ge Zulassung gemäß 
§ 44c Absatz 1 EnWG, dass bereits vor Feststellung 
des Plans oder Erteilung der Plangenehmigung in 
Teilen mit der Errichtung oder Änderung einer Gas-
versorgungsleitung einschließlich der Anbindungs-
leitungen von LNG-Terminals sowie Anlagen im 
Sinne von §  43l Absatz  8 EnWG, die der Vorberei-
tung auf einen Transport mit Wasserstoff dienen, 
einschließlich der Vorarbeiten begonnen wird,  
Gebühr: Euro 15 500 je angefangenen Kilometer

  Hinweis 
Wird ein Antrag auf eine der in den Tarifstellen 
14.3.2.9.2.1 bis 14.3.9.2.17 genannten Amtshandlun-
gen nach Beginn der sachlichen Bearbeitung zu-
rückgenommen, ist derjenige Teil der für die ge-
samte Amtshandlung vorgesehenen Gebühr zu er-
heben, der dem Fortschritt der Bearbeitung 
entspricht. Für einen Antrag, der aus anderen Grün-
den als der Unzuständigkeit der Behörde abgelehnt 
wird, ist die volle Gebühr zu erheben. Die Gebühr 
kann ermäßigt werden oder es kann von der Erhe-
bung abgesehen werden, wenn dies der Billigkeit 
bei geringerer Mühewaltung zum Beispiel wegen 
keiner Einwendung oder nur weniger Einwendun-
gen oder Verzichts auf den Erörterungstermin ent-
spricht.“

82.  In Tarifstelle 14.3.9.3 werden die Wörter „, soweit 
diese nicht in Verfahren nach Tarifstelle 14.3.9.1 
oder Tarifstelle 14.3.9.2 in ein laufendes Verfahren 
integriert oder mit einem solchen verbunden sind“ 
gestrichen.

83.  In Tarifstelle 14.3.9.3.1 werden nach der Angabe 
„§  43 Absatz  2 EnWG“ die Wörter „, soweit diese 
nicht nach § 43 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 EnWG 
in Verfahren nach Tarifstelle 14.3.9.1 oder Tarifstelle 
14.3.9.2 in ein Verfahren vor Erlass des Planfeststel-
lungsbeschlusses integriert oder mit einem solchen 
verbunden sind,“ eingefügt. 

84.  In Tarifstelle 14.3.9.3.2 werden nach der Angabe 
„§  43 Absatz  2 EnWG“ die Wörter „, soweit diese 
nicht nach § 43 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 EnWG 
in Verfahren nach Tarifstelle 14.3.9.1 oder Tarifstelle 
14.3.9.2 in ein Verfahren vor Erlass des Planfeststel-
lungsbeschlusses integriert oder mit einem solchen 
verbunden sind,“ eingefügt.

85.  Tarifstelle 14.3.9.3.3 wird wie folgt gefasst:

  „14.3.9.3.3
Entscheidung über das Vorliegen eines Falles unwe-
sentlicher Änderung oder Erweiterung von anderen 
Energieleitungen oder Energieanlagen im Sinne des 
§ 43 Absatz 2 EnWG gemäß § 43f EnWG  
Gebühr: Euro 0,2 Prozent der Baukosten, abzüglich 
20 Prozent, 
mindestens jedoch Euro 5 000“.

86.  Nach Tarifstelle 14.3.9.3.3 werden die folgenden Ta-
rifstellen 14.3.9.4 bis 14.3.9.4.3 eingefügt:

  „14.3.9.4
Entscheidungen über die Zulässigkeit der Errich-
tung, des Betriebs sowie der wesentlichen Änderung 
von Kohlendioxidleitungen nach § 4 Absatz 1 KSpG 

  14.3.9.4.1 
Entscheidung über die Planfeststellung zur Errich-
tung und zum Betrieb sowie Änderungen von Koh-

lendioxidleitungen gemäß § 4 Absatz 1 KSpG 
Gebühr: Euro 50 000 je angefangenen Kilometer

  Bei Angelegenheiten geringerer Mühewaltung, die 
in der Regel bei geringer Einwenderzahl, gleichför-
migen Einwendungen oder Verzicht auf den Erörte-
rungstermin vorliegen, kann die Gebühr bis auf ein 
Drittel gesenkt werden. Erfolgt im Rahmen des Er-
satzneubaus ein von der Kilometerzahl her weiter-
gehender Rückbau, fl ießt dessen Kilometerzahl 
nicht in die Berechnung der Gebührenhöhe ein.

  14.3.9.4.2 
Entscheidung über die Plangenehmigung gemäß 
§ 74 Absatz 6 VwVfG NRW zur Errichtung und zum 
Betrieb sowie zu wesentlichen Änderungen von 
Kohlendioxidleitungen gemäß § 4 Absatz 1 KSpG  
Gebühr: Euro 10 000 je angefangenen Kilometer

  14.3.9.4.3
Entscheidung über Anordnungen gegenüber dem 
Eigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten 
zur Duldung von Maßnahmen für Vorarbeiten nach 
§ 4 Absatz 3 KSpG in Verbindung mit § 44 EnWG 
Gebühr: Euro 100 bis 1 000

  Hinweis
Wird ein Antrag auf eine der in den Tarifstellen 
14.3.9.4.1 bis 14.3.9.4.3 genannten Amtshandlungen 
nach Beginn der sachlichen Bearbeitung zurückge-
nommen, ist derjenige Teil der für die gesamte 
Amtshandlung vorgesehenen Gebühr zu erheben, 
der dem Fortschritt der Bearbeitung entspricht. Für 
einen Antrag, der aus anderen Gründen als der Un-
zuständigkeit der Behörde abgelehnt wird, ist die 
volle Gebühr zu erheben. Die Gebühr kann ermä-
ßigt werden oder es kann von der Erhebung abgese-
hen werden, wenn dies der Billigkeit bei geringerer 
Mühewaltung zum Beispiel wegen keiner Einwen-
dung oder nur weniger Einwendungen oder Ver-
zichts auf den Erörterungstermin entspricht.“

87.  Die Tarifstelle 15b.3.4.11 wird wie folgt gefasst:

  „15b.3.4.11
Bescheinigung über die Nichtausübung eines Vor-
kaufsrechts (§ 74 LNatSchG NRW) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
15b.0.1 bis 15b.0.3“.

88.  Die Tarifstellen 15f bis 15f.3 werden durch die fol-
genden Tarifstellen 15f bis 15f.4 ersetzt:

  „15f
Raumordnungsverfahren
Amtshandlungen bei der Durchführung von Raum-
ordnungsverfahren gemäß § 15 des Raumordnungs-
gesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2986) 
(ROG) in Verbindung mit § 32 des Landesplanungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. 
NRW. S. 430) (LPlG) und § 43 der Landesplanungs-
gesetzDVO vom 8. Juni 2010 (GV. NRW. S.  334) 
(LPlG DVO) jeweils in der jeweils geltenden Fas-
sung.

  15f.1
Punktförmige Vorhaben, die räumlich nur ein Regi-
onalplanungsgebiet im Sinne von § 2 Absatz 3 LPlG 
berühren: 

 a)  Herstellungskosten/Gebühr

   bis 10 Mio. Euro 
 Gebühr: Euro 15 000

   über 10 Mio. Euro bis 50 Mio. Euro 
 Gebühr: Euro 30 000

   über 50 Mio. Euro bis 250 Mio. Euro 
Gebühr: Euro 40 000 

   über 250 Mio. Euro bis zu 750 Mio. Euro 
Gebühr: Euro 50 000

   über 750 Mio. Euro bis 1,5 Mrd. Euro 
Gebühr: Euro 60 000

   über 1,5 Mrd. Euro 
Gebühr: Euro 70 000 
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 b)  Rücknahme des Antrags nach Einleitung des 
Raumordnungsverfahrens:  
 Gebühr: je nach Länge der bisherigen Verfah-
rensdauer

   für je 30 Tage ein Sechstel der Gebühr, die für 
die vollständige Durchführung des Raumord-
nungsverfahrens nach Buchstabe a fällig wäre 

  15f.2
Punktförmige Vorhaben, die räumlich mehrere Regi-
onalplanungsgebiete im Sinne von § 2 LPlG berüh-
ren: 

 a)  Die Gebühr berechnet sich gemäß Tarifstelle 
15f.1.

   Für jedes weitere Regionalplanungsgebiet, das 
vom Vorhaben berührt wird, fällt folgende zu-
sätzliche Gebühr an:

   Herstellungskosten/Gebühr

   bis 10 Mio. Euro 
Gebühr: Euro 15 000

   über 10 Mio. Euro bis 50 Mio. Euro 
Gebühr: Euro 30 000

   über 50 Mio. Euro 
Gebühr: Euro 40 000

 b)  Rücknahme des Antrags nach Einleitung des 
Raumordnungsverfahrens: 

   Gebühr: je nach Länge der bisherigen Verfah-
rensdauer

   für je 30 Tage ein Sechstel der Gebühr, die für 
die vollständige Durchführung des Raumord-
nungsverfahrens nach Buchstabe a fällig wäre 

  15f.3
Linienhafte Vorhaben: 

 a)  Gebühr: Euro 20 000 je angefangenen Kilometer. 
Dabei ist die geographische Entfernung der 
durch eine Trasse zu verbindenden Orte (Luftli-
nie) maßgeblich.

   Bei Angelegenheiten geringerer Mühewaltung, 
die in der Regel bei geringer Einwenderzahl, bei 
gleichförmigen Einwendungen oder bei Verzicht 
auf den Erörterungstermin vorliegen, kann die 
Gebühr bis auf die Hälfte gesenkt werden.

 b)  Rücknahme des Antrags nach Einleitung des 
Raumordnungsverfahrens: 

   Gebühr: je nach Länge der bisherigen Verfah-
rensdauer

   für je 30 Tage ein Sechstel der Gebühr, die für 
die vollständige Durchführung des Raumord-
nungsverfahrens nach Buchstabe a fällig wäre 

  15f.4
Amtshandlungen nach § 15 Absatz 5 Satz 2 ROG:

 a)  Prüfung und Entscheidung nach Anzeige des 
Vorhabens

   Gebühr: Hälfte der Gebühr nach den Tarifstellen 
15f.1 bis 15f.3

   Erstreckt sich das Raumordnungsverfahren auf 
ein linienhaftes oder punktförmiges Vorhaben, 
das zuvor bereits Gegenstand der Prüfung auf-
grund einer Anzeige nach §  15 Absatz  5 Satz  2 
ROG war, wird diese Gebühr auf die Gebühr für 
das nachfolgende Raumordnungsverfahren an-
gerechnet.

 b)  Abstandnahme vom Vorhaben nach Anzeige:

   Gebühr: ein Viertel der Gebühr nach den Tarif-
stellen 15f.1 bis 15f.3

   Anmerkung zu den Tarifstellen 15f.1 bis 15f.4:

   Die Beendigung der gebührenpfl ichtigen Amts-
handlung als Zeitpunkt für die Bekanntgabe der 
Kostenentscheidung liegt in der Zustellung des 
Verfahrensergebnisses. Verfahrensergebnis ist bei 
Raumordnungsverfahren die Raumordnerische 

Beurteilung und bei Anzeigen die Entscheidung 
über die Anzeige. 

   Gebührenschuldner als Veranlasser der Amts-
handlung und Begünstigter ist die Trägerin be-
ziehungsweise der Träger des Vorhabens. Es ist 
für die Bemessung und Fälligkeit der Gebühr 
unerheblich, ob nach anderen landes- oder bun-
desrechtlichen Vorschriften in vorhergehenden 
oder nachfolgenden Verfahren Gebühren erho-
ben werden. Kosten für die Hinzuziehung von 
Sachverständigen und für die Erarbeitung von 
Gutachten werden als Auslagen im Sinne von 
§  10 des Gebührengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen gesondert berechnet.“

89.  In den Tarifstellen 16.1, 16.1.1, 16.1.2, 16.1.2.5, 
16.1.2.6, 16.1.3.1, 16.1.3.3 bis 16.1.3.5, 16.1.4.1, 
16.1.5.1, 16.1.5.2.1, 16.1.5.3, 16.1.6.1 bis 16.1.6.3, 
16.1.6.5, 16.1.6.6 und 16.1.6.8 wird jeweils die An-
gabe „SaatgutV“ durch die Angabe „SaatV“ ersetzt.

90.  In Tarifstelle 16.1.9.5 wird die Angabe „Saatgut V“ 
durch die Angabe „SaatV“ ersetzt.

91.  In Tarifstelle 16.7 wird die Angabe „- BGBl.  I 
S.  148)“ durch die Angabe „(BGBl.  I S.  148, 1281) 
(Pfl SchG)) in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

92.  Die Tarifstellen 16.7.4 bis 16.7.4.4 werden durch die 
folgenden Tarifstellen 16.7.4 bis 16.7.4.6 ersetzt:

  „16.7.4
Amtshandlungen nach 
–  der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 
2009 über das Inverkehrbringen von Pfl anzen-
schutzmitteln und zur Aufhebung der Richtli-
nien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates 
(ABl. L 309 vom 24.11.2009, S.  1; L 111 vom 
2.5.2018, S. 10; L 45 vom 18.2.2020, S. 81) in der 
jeweils geltenden Fassung und

 –  dem Pfl anzenschutzgesetz vom 6. Februar 2012 
(BGBl.  I S.  148, 1281) (Pfl SchG) in der jeweils 
geltenden Fassung

  16.7.4.1
Auskunft über Aufzeichnungen (§  11 Absatz  3 
Pfl SchG)
Gebühr: Euro 64 bis 500

  16.7.4.2
Entscheidung über die Erteilung von Ausnahmege-
nehmigungen für die Anwendung zugelassener 
Pfl anzenschutzmittel (§  12 Absatz  2 Pfl SchG)
Gebühr: Euro 76 bis 1 370

  16.7.4.3
Entscheidung über die Erteilung von Ausnahmege-
nehmigungen für die Anwendung von Pfl anzen-
schutzmitteln auf Flächen, die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind (§ 17 Absatz 6 Pfl SchG) 
Gebühr: Euro 64 bis 620

  16.7.4.4
Entscheidung über die Erteilung einer Genehmi-
gung auf Antrag im Einzelfall für die Anwendung 
eines zugelassenen Pfl anzenschutzmittels in einem 
anderen als den mit der Zulassung festgesetzten 
Anwendungsgebiet nach Maßgabe des Artikels 51 
Absatz 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
(§ 22 Absatz 2 Pfl SchG) 
Gebühr: Euro 44 bis 690

  16.7.4.5
Amtliche Kontrollen zum Inverkehrbringen und zur 
Anwendung von Pfl anzenschutzmitteln (§  59 Ab-
satz 2 Nummer 8 Pfl SchG) 
Gebühr: Je nach Aufwand nach den Tarifstellen 
16.7.1.1.1 bis 16.7.1.1.3

  Gebühren und Auslagen werden nur bei Feststel-
lung eines Verstoßes erhoben.

  16.7.4.6
Behördliche Anordnungen zur Einhaltung der guten 
fachlichen Praxis (§ 3 Absatz 1 Satz 3 Pfl SchG), im 
Bereich der Abgabe von Pfl anzenschutzmitteln (§ 23 
Absatz  5 Pfl SchG) sowie zur Beseitigung festge-
stellter oder zur Verhütung künftiger Verstöße gegen 
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das Pfl SchG oder gegen die auf Grund des Pfl SchG 
erlassenen Rechtsverordnungen (§  60 Satz  1 
Pfl SchG) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
16.7.1.1.1 bis 16.7.1.1.3“.

93.  Tarifstelle 16.7.5.4 wird wie folgt gefasst:

  „16.7.5.4
Grundlehrgänge für Kontrollpersonal 
Gebühr: Euro 150 für eintägige und Euro 300 für 
zweitägige Lehrgänge“.

94.  Nach Tarifstelle 16.7.5.5 werden die folgenden Tarif-
stellen 16.7.6 bis 16.7.6.2 eingefügt:

  „16.7.6
Amtshandlungen nach der Pfl anzenschutz-Anwen-
dungsverordnung vom 10. November 1992 (BGBl.  I 
S. 1887) in der jeweils geltenden Fassung

  16.7.6.1
Entscheidung über die Zulassung von Ausnahmen 
von Verboten der Anwendung in Gebieten mit Be-
deutung für den Naturschutz (§  4 Absatz  2 der 
Pfl anzenschutz-Anwendungsverordnung) 
Gebühr: Euro 60 bis 550

  16.7.6.2
Entscheidung über die Genehmigung von Ausnah-
men von Verboten der Anwendung an Gewässern 
(§ 4a Absatz 2 der Pfl anzenschutz-Anwendungsver-
ordnung)
Gebühr: Euro 60 bis 550“.

95.  Die Tarifstellen 16.10 bis 16.10.8 werden durch die 
folgenden Tarifstellen 16.10 bis 16.10.7 ersetzt:

  „16.10
Tierzucht

  Amtshandlungen nach

 –  der Tierzuchtverordnung vom 8. Juni 2016 (ABl. 
L 171 vom 29.6.2016, S. 66) in der jeweils gelten-
den Fassung,

 –  dem Tierzuchtgesetz vom 18. Januar 2019 
(BGBl. I S. 18) (TierZG) in der jeweils geltenden 
Fassung,

 –  dem Berufsqualifi kationsfeststellungsgesetz vom 
6. Dezember 2011 (BGBl.  I S.  2515) (BQFG) in 
der jeweils geltenden Fassung und

 –  der Tierzuchtdurchführungsverordnung vom 13. 
Juli 2021 (BGBl.  I S. 2904) (TierZDV) in der je-
weils geltenden Fassung 

  16.10.1
Zuchtverband, Zuchtunternehmen

 a)  Entscheidung über die Anerkennung eines 
Zuchtverbandes beziehungsweise Zuchtunter-
nehmens (§ 4 TierZG) 
Gebühr: Euro 1 550 bis 7 430

 b)  Entscheidung über die Neuerteilung der Aner-
kennung eines Zuchtverbandes beziehungsweise 
Zuchtunternehmens infolge einer Befristung 
(§§ 4, 7 TierZG) 
Gebühr: Euro 370 bis 3 715

 c)  Entscheidung über die Genehmigung eines 
Zuchtprogramms (§ 5 TierZG) 
Gebühr: Euro 64 bis 1 550

 d)  Entscheidung über Änderungsmitteilungen (§  4 
Absatz 4 und § 5 Absatz 5 TierZG) 
Gebühr: Euro 64 bis 1 550

 e)  Widerruf der Anerkennung eines Zuchtverban-
des beziehungsweise Zuchtunternehmens (Arti-
kel  47 Absatz  1 Satz  3 Buchstabe e der Tier-
zuchtverordnung) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach der Tarif-
stelle 16.0.1

 f)  Widerruf der Genehmigung eines Zuchtpro-
gramms (Artikel 47 Absatz 1 Satz 3 Buchstabe d 
der Tierzuchtverordnung) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach der Tarif-
stelle 16.0.1

  16.10.2
Feststellung der Gleichwertigkeit von im Ausland 
erworbenen Qualifi kationen (§ 15 Absatz 2 und § 17 
Absatz  1 TierZG in Verbindung mit §§  9 bis 16 
BQFG) 
Gebühr: Euro 62 bis 197

  16.10.3
Besamungsstationen

 a)  Entscheidung über die Erteilung einer Erlaubnis 
zum Betrieb einer Besamungsstation (§  18 Ab-
satz 1 und 5 Satz 1 TierZG) 
Gebühr: Euro 1 550 bis 4 650

 b)  Entscheidung über die Neuerteilung der Erlaub-
nis zum Betrieb einer Besamungsstation (§  18 
Absatz 6 TierZG) 
Gebühr: Euro 620 bis 2 480

 c)  Widerruf der Erlaubnis zum Betrieb einer Besa-
mungsstation (§ 18 Absatz 5 TierZG) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach der Tarif-
stelle 16.0.1

  16.10.4
Embryo-Entnahmeeinheit

 a)  Entscheidung über die Erteilung einer Erlaubnis 
zum Betrieb einer Embryo-Entnahmeeinheit 
(§ 18 Absatz 1 und 5 Satz 1 TierZG) 
 Gebühr: Euro 940 bis 2 480

 b)  Entscheidung über die Neuerteilung einer Er-
laubnis zum Betrieb einer Embryo-Entnahme-
einheit (§ 18 Absatz 6 TierZG) 
Gebühr: Euro 310 bis 1 120

 c)  Widerruf der Erlaubnis zum Betrieb einer Em-
bryo-Entnahmeeinheit (§ 18 Absatz 5 TierZG) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach der Tarif-
stelle 16.0.1

  16.10.5
Genehmigung auf Antrag von Ausnahmen von ein-
zelnen Vorschriften zur Gewinnung, Abgabe und 
Verwendung von Samen, Eizellen und Embryonen 
(§ 18 Absatz 9 TierZG) 
Gebühr: Euro 76 bis 3 715

  16.10.6
Anerkennung von Ausbildungsstätten (§ 24 TierZDV) 
Gebühr: Euro 310 bis 930

  16.10.7
Abschlussprüfung

 a)  Teilnahme an der Abschlussprüfung eines Lehr-
ganges für Besamungsbeauftragte einschließlich 
der Zeugnisausstellung (§ 27 TierZDV) 
Gebühr: Euro 197

 b)  Teilnahme an der Abschlussprüfung eines Kurz-
lehrganges über Eigenbestandsbesamung ein-
schließlich der Bescheinigungsausstellungauss-
tellung (§ 30 TierZDV) 
Gebühr: Euro 62

 c)  Teilnahme an der Abschlussprüfung eines Lehr-
gangs zum Embryotransfer einschließlich der 
Zeugnisausstellung (§ 33 TierZDV) 
Gebühr: Euro 197“.

96.  Die Tarifstellen 16.10a bis 16.10a.2 werden aufge-
hoben.

97.  Die Tarifstellen 16.12 bis 16.12.4 werden wie folgt 
gefasst:

  „16.12
Düngemittel

  Amtshandlungen nach

 –  der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 13. Okto-
ber 2003 über Düngemittel (ABl. L 304 vom 
21.11.2003, S.  1) in der jeweils geltenden Fas-
sung,

 –  der Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 
2019 über Marktüberwachung und die Konfor-
mität von Produkten sowie zur Änderung der 
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Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen 
(EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 
169 vom 25.6.2019, S. 1) in der jeweils geltenden 
Fassung,

 –  dem Marktüberwachungsgesetz vom 9. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1723) (MüG) in der jeweils geltenden 
Fassung,

 –  dem Düngegesetz vom 9. Januar 2009 (BGBl.  I 
S. 54, 136) (DüngG) in der jeweils geltenden Fas-
sung  und

 –  der Düngemittelverordnung vom 5. Dezember 
2012 (BGBl.  I S.  2482) (DüMV) in der jeweils 
geltenden Fassung 

  16.12.1
Prüfung und Feststellung, ob ein Produkt, das unter 
§ 2 Nummer 1 und 6 bis 8 des Düngegesetzes fällt, 
den Anforderungen der Verordnung (EG) 
Nr.  2003/2003 oder der DüMV entspricht (§  12 
DüngG), 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
16.0.1 bis 16.0.3

  16.12.2
Probennahme von Düngemitteln im Rahmen einer 
Regelkontrolle (§§  9, 12 Absatz  4 Nummer  2 
DüngG)

 a)  Packungen bis 1 Kilogramm oder 1 Liter 
Gebühr: Euro 95 je Einzelprobe

 b)  Packungen über 1 Kilogramm oder 1 Liter  
Gebühr: Euro 110 je Einzelprobe

 c)  unverpackt oder in Behältnissen lagernd über 
100 Kilogramm oder 100 Litern 
Gebühr: Euro 130 je Einzelprobe

  Gebühren und Auslagen (zum Beispiel für die 
Durchführung von Analysen) werden nur erhoben, 
sofern Verstöße oder Nichtkonformitäten festgestellt 
werden.

  16.12.3
Anlasskontrollen im Rahmen der Überwachung 
nach § 12 DüngG, die aufgrund von bei Regelkon-
trollen nach Tarifstelle 16.12.2 festgestellten Verstö-
ßen oder Nichtkonformität oder aufgrund anderer 
Informationen zu Verstößen oder Nichtkonformit-
äten durchgeführt worden sind.  
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
16.0.1 bis 16.0.3 

  Gebühren werden nur erhoben, sofern Verstöße oder 
Nichtkonformitäten festgestellt werden.

  16.12.4
Notwendige Anordnungen und Abhilfemaßnahmen 
zur Beseitigung festgestellter Verstöße oder Nicht-
konformitäten und zur Vermeidung künftiger Ver-
stöße oder Nichtkonformitäten (§ 13 DüngG) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
16.0.1 bis 16.0.3“.

98.  Die Tarifstellen 16a.16 bis 16a.16.17 werden durch 
die folgenden Tarifstellen 16a.16 bis 16a.16.21 er-
setzt:

  „16a.16
Amtshandlungen nach

  –  der Verordnung über amtliche Kontrollen in der 
jeweils geltenden Fassung,

 –  der Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über 
die ökologische/biologische Produktion und die 
Kennzeichnung von ökologischen/biologischen 
Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verord-
nung (EG) Nr.  834/2007 des Rates (ABl. L 150 
vom 14.6.2018, S. 1; L 270 vom 29.10.2018, S. 37; 
L 305 vom 26.11.2019, S. 59; L 37 vom 10.2.2020, 
S.  26; L 324 vom 6.10.2020, S.  65; L 7 vom 
11.1.2021, S.  53; L 204 vom 10.6.2021, S.  47; L 
318 vom 9.9.2021, S. 5) in der jeweils geltenden 
Fassung,

 –  der Delegierte Verordnung (EU) 2021/2306 der 
Kommission vom 21. Oktober 2021 zur Ergän-
zung der Verordnung (EU) 2018/848 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates durch Vor-
schriften über die amtlichen Kontrollen von zur 
Einfuhr in die Union bestimmten Sendungen 
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und 
Umstellungserzeugnissen sowie über die Kon-
trollbescheinigung (ABl. L 461 vom 27.12.2021, 
S. 13) in der jeweils geltenden Fassung,

 –  der Delegierte Verordnung (EU) 2020/2146 der 
Kommission vom 24. September 2020 zur Ergän-
zung der Verordnung (EU) 2018/848 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates bezüglich 
Ausnahmen von den Produktionsvorschriften für 
die ökologische/biologische Produktion (ABl. L 
428 vom 18.12.2020, S.  5) in der jeweils gelten-
den Fassung,

 –  der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1794 der 
Kommission vom 16. September 2020 zur Ände-
rung von Anhang II Teil I der Verordnung (EU) 
2018/848 des Europäischen Parlaments und des 
Rates hinsichtlich der Verwendung von Umstel-
lungspfl anzenvermehrungsmaterial und nicht-
ökologischem/nichtbiologischem Pfl anzenver-
mehrungsmaterial (ABl. L 402 vom 1.12.2020, 
S. 23; L 439 vom 29.12.2020, S. 32) in der jeweils 
geltenden Fassung,

 –  der Durchführungsverordnung (EU) 2020/464 
der Kommission vom 26. März 2020 mit Durch-
führungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 
2018/848 des Europäischen Parlaments und des 
Rates hinsichtlich der für die rückwirkende An-
erkennung von Umstellungszeiträumen erforder-
lichen Dokumente, der Herstellung ökologi-
scher/ biologischer Erzeugnisse und der von den 
Mitgliedstaaten bereitzustellenden Informatio-
nen (ABl. L 98 vom 31.3.2020, S.  2; L 267 vom 
14.8.2020, S. 5) in der jeweils geltenden Fassung,

 –  der Durchführungsverordnung (EU) 2021/279 
der Kommission vom 22. Februar 2021 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung 
(EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Kontrollen und andere Maßnah-
men zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit 
und Einhaltung der Vorschriften für die ökologi-
sche/biologische Produktion und die Kennzeich-
nung von ökologischen/biologischen Erzeugnis-
sen (ABl. L 62 vom 23.2.2021, S. 6) in der jeweils 
geltenden Fassung und

 –  dem Öko-Landbaugesetz vom 7. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2358) (ÖLG) in der jeweils geltenden 
Fassung.

  16a.16.1
Überwachung der Tätigkeit einer zugelassenen 
Öko-Kontrollstelle im Rahmen einer Regelkontrolle 
(§  4 Absatz 5 Satz 1 ÖLG in Verbindung mit Arti-
kel  40 Absatz  1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 
2018/848) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
16a.0.1 bis 16a.0.3

  16a.16.2
Anlasskontrollen bei der Überwachung der Tätig-
keit einer zugelassenen Öko-Kontrollstelle, die auf-
grund von bei Regelkontrollen der Tätigkeit einer 
zugelassenen Öko-Kontrollstelle festgestellten 
Mängeln und Verstößen oder aufgrund anderer In-
formationen durchgeführt worden sind (§  4 Ab-
satz 5 Satz 1 ÖLG in Verbindung mit Artikel 40 Ab-
satz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2018/848), 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
16a.0.1 bis 16a.0.3

  16a.16.3
Vorläufi ge Untersagung der Ausübung der Kontroll-
tätigkeit zugelassener Kontrollstellen (§ 4 Absatz 6 
ÖLG in Verbindung mit Artikel 40 Absatz 1 Buch-
stabe b der Verordnung (EU) 2018/848) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
16a.0.1 bis 16a.0.3

  16a.16.4
Regelkontrollen bei nicht meldepfl ichtigen oder 
nicht zertifi zierungspfl ichtigen Unternehmen, die 
Tätigkeiten bezüglich Erzeugnissen aus dem An-
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wendungsbereich der Verordnung (EU) 2018/848 
durchführen (Artikel  38 Absatz 1 Buchstabe e und 
Absatz  2 der Verordnung (EU) 2018/848 in Verbin-
dung mit Artikel  9 der Verordnung über amtliche 
Kontrollen) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
16a.0.1 bis 16a.0.3

  16a.16.5
Kontrollen zur Einhaltung der Bedingungen und 
Maßnahmen für die Einfuhr von Sendungen ökolo-
gischer/biologischer Erzeugnisse und Umstellungs-
erzeugnisse in die Union (Öko-Import-Kontrolle) 
(Artikel 45 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2018/848 
und Artikel 6 Absatz 1 und 6 der Verordnung (EU) 
2021/2306 sowie Artikel  47 Absatz 1 und die Arti-
kel  48 und 49 der Verordnung über amtliche Kon-
trollen) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
16a.0.1 bis 16a.0.3

  16a.16.6.
Maßnahmen im Falle eines festgestellten Verstoßes, 
die den Verstoß beenden und erneute Verstöße dieser 
Art verhindern (Artikel  138 Absatz  1 Buchstabe b 
der Verordnung über amtliche Kontrollen) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
16a.0.1 bis 16a.0.3

  16a.16.7
Vorläufi ges Verbot des Inverkehrbringens oder der 
Verwendung eines Erzeugnisses unter Bezugnahme 
auf die ökologische/biologische Produktion (Arti-
kel  29 Absatz  1 Buchstabe b und Artikel  41 Ab-
satz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2018/848) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
16a.0.1 bis 16a.0.3

  16a.16.8
Verbot der Kennzeichnung und Bewerbung einer 
gesamten Partie oder gesamten Erzeugung unter 
Bezugnahme auf die ökologische/biologische Pro-
duktion (Artikel  42 Absatz  1 der Verordnung (EU) 
2018/848) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
16a.0.1 bis 16a.0.3

  16a.16.9
Verbot der Vermarktung von Erzeugnissen unter Be-
zugnahme auf die ökologische/biologische Produk-
tion (Artikel  42 Absatz  2 der Verordnung (EU) 
2018/848)
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
16a.0.1 bis 16a.0.3

  16a.16.10
Anordnungen und Abhilfemaßnahmen zur Beseiti-
gung von Mängeln und Verstößen, die im Rahmen 
von Kontrollen nach Tarifstelle 16a.16.5 (Öko-Im-
port-Kontrolle) festgestellt worden sind (Artikel 41 
Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 42 Absatz 1 und 2 der 
Verordnung (EU) 2018/848 sowie Artikel  47 Ab-
satz  1, die Artikel  48 und 49 der Verordnung über 
amtliche Kontrollen), 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
16a.0.1 bis 16a.0.3

  16a.16.11
Entscheidung über die rückwirkende Anerkennung 
früherer Zeiträume von Landparzellen als Teil des 
Umstellungszeitraums (Artikel 10 Absatz 3 der Ver-
ordnung (EU) 2018/848 in Verbindung mit Artikel 1 
der Verordnung (EU) 2020/464) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
16a.0.1 bis 16a.0.3

  16a.16.12
Entscheidung über die Genehmigung der Verwen-
dung von Umstellungs- oder nichtökologischem/
nichtbiologischem Pfl anzenvermehrungsmaterial 
(Anhang II Teil I Nummer 1.8.5.1. Satz 2 der Verord-
nung (EU) 2018/848) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
16a.0.1 bis 16a.0.3

  16a.16.13
Entscheidung über die Genehmigung zur Verwen-
dung von weniger als drei Tage alten nichtökologi-
schen/nichtbiologischen Junghennen und Gefl ügel 

für die Fleischerzeugung (Anhang II Teil II Num-
mer 1.3.4.3. der Verordnung (EU) 2018/848) 
Gebühr: Euro 0,05 pro zugekauftem Tier, mindes-
tens aber Euro 50

  16a.16.14
Entscheidung über die Genehmigung des Einsatzes 
nichtökologischer/nichtbiologischer Tiere in einer 
ökologischen/biologischen Produktionseinheit (An-
hang II Teil II Nummer 1.3.4.4. der Verordnung (EU) 
2018/848)
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
16a.0.1 bis 16a.0.3

  16a.16.15
Entscheidung über die Genehmigung zur Anbin-
dung oder Isolierung von Tieren (Anhang II Teil II 
Nummer 1.7.5. der Verordnung (EU) 2018/848) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
16a.0.1 bis 16a.0.3

  16a.16.16
Entscheidung über die Genehmigung zum Eingriff 
am Tier (Anhang II Teil II Nummer 1.7.8. der Verord-
nung (EU) 2018/848) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
16a.0.1 bis 16a.0.3

  Im Falle von Enthornungen:

  Bei Nachweis des antragstellenden Betriebs, dass 
mindestens 80 Prozent der Kühe im Bestand mit ge-
netisch hornlosen Bullen angepaart werden. 
Gebühr: Euro 50

  ansonsten 
Gebühr: Euro 10 je Tier, mindestens aber Euro 50

  16a.16.17
Entscheidung über die Genehmigung zur Einbrin-
gung wild gefangener oder nichtökologisch/nicht-
biologisch erzeugter Aquakulturtiere zur Erneue-
rung des Genbestandes in der Produktionseinheit 
für Zuchtzwecke (Anhang II Teil III Nummer 3.1.2.1. 
Buchstabe d Satz  1, 2. Alternative der Verordnung 
(EU) 2018/848) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
16a.0.1 bis 16a.0.3

  16a.16.18
Entscheidungen über die Genehmigung des Sam-
melns von Muschelsaat aus Wildbeständen (Anhang 
II Teil III Nummer  3.2.1. Buchstabe d der Verord-
nung (EU) 2018/848) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
16a.0.1 bis 16a.0.3

  16a.16.19
Entscheidung über die Gewährungen von spezifi -
schen Ausnahmen von der Verordnung (EU) 
2018/848 im Katastrophenfall (Artikel 2 Absatz 1 in 
Verbindung mit Artikel  3 der Verordnung (EU) 
2020/2146)
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
16a.0.1 bis 16a.0.3

  16a.16.20
Entscheidung über die Benennung amtlicher Labo-
ratorien (Artikel 37 Absatz 1 und 2 sowie Artikel 39 
Absatz 2 im Anwendungsbereich des Artikels 1 Ab-
satz  2 Buchstabe i der Verordnung über amtliche 
Kontrollen) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
16a.0.1 bis 16a.0.3

  16a.16.21
Durchführung von Maßnahmen zur Überwachung 
amtlicher Laboratorien (Audits) (Artikel  39 Ab-
satz 1 der Verordnung über amtliche Kontrollen) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
16a.0.1 bis 16a.0.3“.

99.  In Tarifstelle 17.5.2 wird die Angabe „50“ durch die 
Angabe „15“ und die Angabe „200“ durch die An-
gabe „250“ ersetzt. 

100.  Der Tarifstelle 17.13 werden die folgenden Buchsta-
ben c und d angefügt:

 „c)  Erteilung der Erlaubnis zum Betrieb einer wei-
teren Spielbank 
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 Gebühr: 0,01 bis 0,05 Prozent des Jahres-Brut-
tospielertrages der jeweiligen Spielbank

   Es ist zunächst eine vorläufi ge Gebühr festzu-
setzen. Die endgültige Gebühr ist auf der 
Grundlage des Jahres-Bruttospielertrages des 
zweiten Geschäftsjahres zu berechnen.

 d)  Erteilung einer Interimskonzession zum Betrieb 
von Spielbanken 
Gebühr: 0,005 bis 0,05 Prozent des Jahres-Brut-
tospielertrages aller Spielbanken, höchstens 
Euro 35 000“.

101.  In Tarifstelle 17.13.3 wird das Wort „Glücksspiele“ 
durch das Wort „Glücksspielen“ ersetzt.

102.  Tarifstelle 17.13.6 wird wie folgt gefasst:
  „17.13.6

Genehmigung oder Ablehnung der Schließung einer 
Spielbank, der Unterbrechung oder der Nichtauf-
nahme des Spielbetriebs nach Konzessionserteilung 
Gebühr: Euro 200 bis 2 000“.

103.  Die Tarifstelle 17.13.7 wird Tarifstelle 17.14 und in 
dem Satzteil vor Buchstabe a werden die Wörter 
„Erlaubnis zum Betrieb von Online-Casino-Spie-
len“ durch die Wörter „Konzession zum Betrieb von 
Online-Casinospielen“ ersetzt.

104.  Nach der neuen Tarifstelle 17.14. werden die folgen-
den Tarifstellen 17.14.1 bis 17.14.6. eingefügt:

  „17.14.1 
Änderung oder Widerruf einer Konzession  
Gebühr: 0,005 bis 0,05 Prozent des Jahres-Brutto-
spielertrages, höchstens Euro 35 000

  17.14.2
Erlass oder Änderung einer Nebenbestimmung ei-
ner Konzession  
Gebühr: Euro 500 bis 5 000

  17.14.3
Erteilung einer Spielerlaubnis für Online-Casino-
spiele 
Gebühr: Euro 500 bis 5 000

  17.14.4
Zustimmung zu einer Änderung der Gesellschafts-
form, Änderung der mittelbaren Gesellschafter oder 
der Gesellschafterzusammensetzung, Umwandlung 
nach dem Umwandlungsgesetz, die vollständige 
oder teilweise Veräußerung des die Online-Casino-
spiele betreibenden Unternehmens, Vermögensüber-
tragungen sowie die Einräumung einer stillen Be-
teiligung 
Gebühr: Euro 500 bis 5 000

  17.14.5
Genehmigung der anderen Räumlichkeiten im Land 
Nordrhein-Westfalen 
Gebühr: Euro 500 bis 10 000

  17.14.6
Genehmigung, Änderung oder Aufhebung von 
Spielregeln, Teilnahmebedingungen 
Gebühr: Euro 100 bis 1 000“.

105.  Die bisherige Tarifstelle 17.14 wird Tarifstelle 17.15.
106.  In Tarifstelle 18a.1.13 wird die Angabe „Nr.  13“ 

durch die Angabe „Nummer 12“ ersetzt.
107.  Die Tarifstellen 21.1.2 bis 21.1.5 werden durch die 

folgenden Tarifstellen 21.1.2 bis 21.1.2.14 ersetzt:
  „21.1.2

Fernunterricht
  21.1.2.1

Zulassung eines Fernlehrganges nach § 12 Absatz 1 
Satz 1 des Fernunterrichtsschutzgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 4. Dezember 2000 
(BGBl.  I S.  1670) (FernUSG) in der jeweils gelten-
den Fassung ohne vorherige vorläufi ge Zulassung 
nach § 12 Absatz 3 FernUSG 
Gebühr: 150 Prozent des Verkaufspreises 
Mindestgebühr: Euro 1 050 

  21.1.2.2
Zulassung eines Fernlehrganges nach § 12 Absatz 1 
Satz 1 FernUSG, der eine vorläufi ge Zulassung nach 
§ 12 Absatz 3 FernUSG vorausgeht, 

Gebühr: 200 Prozent des Verkaufspreises 
Mindestgebühr: Euro 1 050 

  21.1.2.3
Zulassung der Einzelvermarktung von Modulen 
oder sonstigen in sich abgeschlossenen Teilen eines 
Gesamtcurriculums eines Fernlehrganges, der nicht 
auf einen eigenen Abschluss vorbereitet und dessen 
Zulassung an die Zulassung des Quell-Fernlehrgan-
ges gebunden bleibt („Cafeteria-Lehrgang“), 
Gebühr: 50 Prozent von Tarifstelle 21.1.2.1

  21.1.2.4
Zulassung eines Teilfernlehrganges nach §  12 Ab-
satz 1 Satz 1 FernUSG 
Gebühr: 25 Prozent von Tarifstelle 21.1.2.1

  21.1.2.5
Zulassung wesentlicher Änderungen eines zugelas-
senen Fernlehrganges nach §  12 Absatz  1 Satz  2 
FernUSG 
Gebühr: 50 Prozent von Tarifstelle 21.1.2.1 
Mindestgebühr: Euro 525   

  Wenn die wesentlichen Änderungen mehr als die 
Hälfte des gesamten Lehrganges betreffen, fallen 
die Gebühren für eine Neuzulassung an.

  21.1.2.6
Übernahme eines zugelassenen Fernlehrganges 
nach § 12 Absatz 1 Satz 1 FernUSG 
Gebühr: 40 Prozent von Tarifstelle 21.1.2.1

  21.1.2.7
Überprüfung des Fortbestandes der Zulassungsvor-
aussetzungen, sofern nicht Tarifstelle 21.1.2.5 zu-
trifft, 
Gebühr: 30 Prozent des Verkaufspreises

  21.1.2.8
Zulassung eines Fernstudienganges nach §  12 Ab-
satz 1 Satz 1 FernUSG 
Gebühr: 25 Prozent von Tarifstelle 21.1.2.1 
Mindestgebühr: Euro 1 050 

  21.1.2.9
Zulassung der Einzelvermarktung von Modulen 
oder sonstigen in sich abgeschlossenen Teilen eines 
Gesamtcurriculums eines Fernstudienganges („Ca-
feteria-Studiengang“) 
Gebühr: 50 Prozent von Tarifstelle 21.1.2.8

  21.1.2.10
Zulassung eines Teilfernstudienganges nach §  12 
Absatz 1 Satz 1 FernUSG 
Gebühr: 25 Prozent von Tarifstelle 21.1.2.8

  21.1.2.11
Zulassung wesentlicher Änderungen eines zugelas-
senen Fernstudienganges nach § 12 Absatz 1 Satz 2 
FernUSG 
Gebühr: 50 Prozent von Tarifstelle 21.1.2.8 
Mindestgebühr: Euro 1 050 

  Wenn die wesentlichen Änderungen mehr als die 
Hälfte des gesamten Fernstudienganges betreffen, 
fallen die Gebühren für eine Neuzulassung an.

  21.1.2.12
Überprüfung des Fortbestandes der Zulassungsvor-
aussetzungen des Fernstudienganges, sofern nicht 
Tarifstelle 21.1.2.11 zutrifft, 
Gebühr: 15 Prozent des Verkaufspreises

  21.1.2.13
Registrierung der Anzeige eines Lehrganges, der der 
Freizeitgestaltung oder Unterhaltung dient 
(„Hobby-Lehrgang“) nach §  12 Absatz  1 Satz  4 
FernUSG, 
Gebühr: Euro 100 

  21.1.2.14
Überprüfung des Fortbestandes eines Lehrganges, 
der der Freizeitgestaltung oder Unterhaltung dient 
(„Hobby-Lehrgang“), 
Gebühr: Euro 50“.

108.  In Tarifstelle 23.0.4.1 Satz  1 werden die Wörter 
„§ 39 Absatz 1 Satz 2 des Lebensmittel- und Futter-
mittelgesetzbuchs (LFGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. Juni 2013 (BGBl. I S. 1426)“ 
durch die Wörter „§  38 Absatz  2a Satz  2 des Le-
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bensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. September 2021 
(BGBl. I S. 4253) (LFGB)“ ersetzt.

109.  In Tarifstelle 23.0.4.1.1 werden die Wörter „vor Ort“ 
gestrichen.

110.  Die Tarifstellen 23.0.4.2 bis 23.0.4.2.2 werden wie 
folgt gefasst:

  „23.0.4.2
Regelmäßige Überprüfungen der Einhaltung recht-
licher Anforderungen im Bereich der Mittel zum Tä-
towieren, kosmetischen Mittel und Bedarfsgegen-
stände ohne Lebensmittelkontakt nach §  38 Ab-
satz  2a Satz  2 LFGB sowie der Einhaltung 
tabakrechtlicher Anforderungen nach § 29 Absatz 1 
des Tabakerzeugnisgesetzes vom 4. April 2016 
(BGBl.  I S. 569) (TabakerzG) in der jeweils gelten-
den Fassung im Zusammenhang mit bei dieser 
Überprüfung festgestellten Verstößen oder Fällen 
von Nicht-Konformität.

  23.0.4.2.1
Durchführung einer regelmäßigen Überprüfung im 
Zusammenhang mit bei dieser Überprüfung festge-
stellten Verstößen oder Fällen von Nichtkonformität 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.0.4.2.2
Wegstreckenentschädigung im Zusammenhang mit 
bei einer Überprüfung festgestellten Verstößen oder 
Fällen von Nichtkonformität 
Gebühr: Euro 20“.

111.  Nach Tarifstelle 23.0.4.2.2 werden die folgenden Ta-
rifstellen 23.0.5 bis 23.0.7 eingefügt:

  „23.0.5
Überprüfung der Einhaltung lebensmittel- und fut-
termittelrechtlicher Anforderungen nach §  38 Ab-
satz  2a Satz  2 LFGB, die auf der Grundlage einer 
Beschwerde durchgeführt wurde, wenn diese Über-
prüfung zu der Feststellung eines Verstoßes geführt 
hat. 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.0.6
Amtshandlungen im Zusammenhang mit der Aus-
setzung der Überlassung zum zollrechtlich freien 
Verkehr in Fällen von Nichtkonformität (Artikel 15 
in Verbindung mit Artikel  26 Absatz  3 der Verord-
nung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Juni 2019 über Marktüber-
wachung und die Konformität von Produkten sowie 
zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr.  765/2008 und (EU) 
Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1) in der 
jeweils geltenden Fassung) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.0.7
Überprüfungen von Produkten (Artikel 11 Absatz 3 
Satz  1 der Verordnung (EU) 2019/1020 in Verbin-
dung mit Anhang I Nummer 8, 22, 25, 29, 35 und 55 
der Verordnung (EU) 2019/1020 sowie § 8 Absatz 1 
des Marktüberwachungsgesetzes vom 9. Juni 2021 
(BGBl.  I S.  1723) (MüG) in der jeweils geltenden 
Fassung) im Zusammenhang mit bei dieser Über-
prüfung festgestellten Verstößen oder Fällen von 
Nicht-Konformität 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3“.

112.  In Tarifstelle 23.3.1.1.9 wird die Angabe „20“ durch 
die Angabe „35“ ersetzt.

113.  In Tarifstelle 23.3.1.14 werden nach dem Wort „Tier-
gesundheitsgesetzes“ die Wörter „in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2018 (BGBl.  I 
S.  1938) (TierGesG) in der jeweils geltenden Fas-
sung“ eingefügt.

114.  Nach Tarifstelle 23.3.3 wird folgender Satz einge-
fügt:

  „Hinweis:

  Werden Amtshandlungen des Tarifstellenbereiches 
23.4 veranlasst, werden die Kosten auch erhoben, 
wenn dieselben Amtshandlungen auf der Grundlage 
unmittelbar geltender Rechtsakte der Europäischen 
Union im Bereich des Tiergesundheitsrechts oder 
des Rechts der Tierarzneimittel mit Anwendungs-
vorrang gegenüber den in Bezug genommenen Vor-
schriften des Bundes- oder Landesrechtes durchge-
führt werden.“

115.  Die Tarifstellen 23.4.2.2 bis 23.4.2.4 werden wie 
folgt gefasst:

  „23.4.2.2
Entscheidung über die Erteilung einer Herstel-
lungserlaubnis (Artikel 88 Absatz 1 und Artikel 90 
der Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über 
Tierarzneimittel und zur Aufhebung der Richtlinien 
2001/82/EG (ABl. L 4 vom 7.1.2019, S.  43; L 163 
vom 20.6.2019, S. 112; L 326 vom 8.10.2020, S. 15; L 
241 vom 8.7.2021, S. 17) in Verbindung mit § 12 Ab-
satz 1 oder Absatz 2 des Tiergesundheitsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Novem-
ber 2018 (BGBl. I S. 1938) (TierGesG) jeweils in der 
jeweils geltenden Fassung) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.4.2.3
Ausstellung eines Zertifi kats über die gute Herstel-
lungspraxis (Artikel  94 Absatz  1 der Verordnung 
(EU) 2019/6 in Verbindung mit §  18 der Tierimpf-
stoff-Verordnung vom 24. Oktober 2006 (BGBI. I 
S.  2355) in der jeweils geltenden Fassung (Tier-
ImpfStV 2006)) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.4.2.4
Überprüfung der erforderlichen Sachkenntnis (Ar-
tikel 97 der Verordnung (EU) 2019/6 in Verbindung 
mit § 6 TierImpfStV 2006) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3“.

116.  Tarifstelle 23.4.2.8 wird wie folgt gefasst:

  „23.4.2.8
Überwachung von Personen, Betrieben und Einrich-
tungen (Artikel 123 der Verordnung (EU) 2019/6 in 
Verbindung mit § 19 TierImpfStV 2006) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3“.

117.  In Tarifstelle 23.4.2.9 wird nach der Angabe „Tier-
ImpfStV“ die Angabe „2006“ eingefügt.

118.  Tarifstelle 23.4.2.10 wird durch die folgenden Tarif-
stellen 23.4.2.10 bis 23.4.2.12 ersetzt:

  „23.4.2.10
Entscheidung über das Aussetzen, das Ruhen oder 
den Widerruf einer Herstellungserlaubnis (Arti-
kel  133 der Verordnung (EU) 2019/6 in Verbindung 
mit §  12 Absatz  4 und 5 TierGesG und §  7 Tier-
ImpfStV 2006) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.4.2.11
Entgegennahme und Prüfung einer Anzeige über 
Änderungen einer Herstellungserlaubnis (Artikel 92 
der Verordnung (EU) 2019/6 in Verbindung mit § 12 
Absatz 1 oder Absatz 2 TierGesG) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.4.2.12
Entscheidung über die Ausstellung eines Zertifi kats 
für Tierarzneimittel (Artikel 98 der Verordnung (EU) 
2019/6 in Verbindung mit § 18 TierImpfStV 2006) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3“.

119.  Die Tarifstellen 23.4.3 und 23.4.3.1 werden wie folgt 
gefasst:

  „23.4.3
Sonstige tierseuchenrechtliche Entscheidungen be-
ziehungsweise Bestätigungen nach dem TierGesG 
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im Rahmen des internationalen Tierverkehrs, der 
Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 6. April 2005 
(BGBl.  I S.  997) (BmTierSSchV), der Viehverkehrs-
verordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. Mai 2020 (BGBl. I S. 1170) (ViehVerkV), der 
BHV1-Verordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Mai 2015 (BGBl. I S. 767) (BHV1V), 
der Fischseuchenverordnung vom 24. November 
2008 (BGBl.  I S.  2315) (FischSeuchV), der Schwei-
nehaltungshygieneverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. April 2014 (BGBl. I S. 326) 
(SchHaltHygV), der BVDV-Verordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2016 
(BGBl.  I S.  1483) (BVDVV), jeweils in der jeweils 
geltenden Fassung

  23.4.3.1
Anordnung und Durchführung von Maßnahmen, die 
zur Feststellung oder zur Ausräumung eines hinrei-
chenden Verdachts, eines Verstoßes oder zur Beseiti-
gung festgestellter Verstöße oder zur Verhütung 
künftiger Verstöße erforderlich sind (§  24 Absatz  3 
TierGesG) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3“.

120.  In Tarifstelle 23.4.3.4 werden die Wörter „Binnen-
markt-Tierseuchenschutzverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 6. April 2005 (BGBl.  I 
S. 997) in der jeweils geltenden Fassung“ durch die 
Angabe „BmTierSSchV“ ersetzt.

121.  In den Tarifstellen 23.4.3.4.1 bis 23.4.3.4.6 wird je-
weils die Angabe „Binnenmarkt-Tierseuchen-
schutzVO“ durch die Angabe „BmTierSSchV“ er-
setzt.

122.  Tarifstelle 23.4.3.4.7 wird wie folgt gefasst:

  „23.4.3.4.7
Entscheidung über die Zulassung sowie die Ausset-
zung und den Entzug der Zulassung von Betrieben 
(Artikel 94, 95, 97 und 100 der Verordnung „Tierge-
sundheitsrecht“ vom 9. März 2016 (ABl. L 84 vom 
31.3.2016, S. 1; L 57 vom 3.3.2017, S. 65; L 137 vom 
24.5.2017, S. 40; L 84 vom 20.3.2020, S. 24; L 48 vom 
11.2.2021, S.  3; L 224 vom 24.6.2021, S.  42) in der 
jeweils geltenden Fassung) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3“.

123.  Die Tarifstellen 23.4.3.4.8 und 23.4.3.4.9 werden 
aufgehoben.

124.  Die Tarifstellen 23.4.3.4.10 bis 23.4.3.4.15 werden 
die Tarifstellen 23.4.3.4.8 bis 23.4.3.4.13 und die An-
gabe „Binnenmarkt-TierseuchenschutzVO“ wird je-
weils durch die Angabe „BmTierSSchV“ ersetzt.

125.  Tarifstelle 23.4.3.4.16 wird aufgehoben.

126.  Die Tarifstelle 23.4.3.4.17 wird Tarifstelle 
23.4.3.4.14 und die Angabe „Binnenmarkt-Tierseu-
chenschutzVO“ wird durch die Angabe 
„BmTierSSchV“ ersetzt.

127.  Tarifstelle 23.4.3.6 wird wie folgt gefasst: 

  „23.4.3.6
Erteilung einer Ausnahmegenehmigung oder Ent-
scheidung über den Widerruf oder einen Antrag auf 
Erweiterung oder Änderung der Ausnahmegeneh-
migung zur Verbringung von Heimtieren zu anderen 
als Handelszwecken (Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe 
a der Verordnung (EU) Nr.  576/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 
über die Verbringung von Heimtieren zu anderen als 
Handelszwecken und zur Aufhebung der Verord-
nung (EG) Nr. 998/2003 (ABl. L 178 vom 28.6.2013, 
S. 1) in der jeweils geltenden Fassung) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3“.

128.  In Tarifstelle 23.4.3.7. werden die Wörter „Verord-
nung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tier-
seuchen im Viehverkehr (Viehverkehrsverordnung – 
ViehVerkV) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. März 2010 (BGBl. I S. 203) in der jeweils gel-

tenden Fassung“ durch die Angabe „ViehVerkV“ er-
setzt.

129.  Nach Tarifstelle 23.4.3.7.1.2 wird folgende Tarif-
stelle 23.4.3.7.1.3 eingefügt:

  „23.4.3.7.1.3
Entscheidung über die Erteilung einer Genehmi-
gung (Artikel  41 Absatz  1, Artikel  46, 59 Absatz  1 
und Artikel 54 Absatz 1 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2019/2035 der Kommission vom 28. Juni 2019 
zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsicht-
lich Vorschriften für Betriebe, in denen Landtiere 
gehalten werden, und für Brütereien sowie zur 
Rückverfolgbarkeit von bestimmten gehaltenen 
Landtieren und von Bruteiern (ABl. L 314 vom 
5.12.2019, S. 115; L 191 vom 16.6.2020, S. 3; L 267 
vom 14.8.2020, S.  6) in der jeweils geltenden Fas-
sung 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 und 23.0.3“.

130.  In Tarifstelle 23.4.3.8 werden die Wörter „BHV1-
Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Mai 2015 (BGBl. I S. 767) in der jeweils gel-
tenden Fassung“ durch die Angabe „BHV1V“ er-
setzt.

131.  In den Tarifstellen werden 23.4.3.8.1 und 23.4.8.2 
wird jeweils die Angabe „BHV1-Verordnung“ durch 
die Angabe „BHV1V“ ersetzt.

132.  In den Tarifstellen 23.4.3.8.3 und 23.4.3.8.4 wird je-
weils die Angabe „BHV 1-Verordnung“ durch die 
Angabe „BHV1V“ ersetzt.

133.  In Tarifstelle 23.4.3.9 werden die Wörter „Fischseu-
chenverordnung vom 24. November 2008 (BGBl.  I 
S. 2315) in der jeweils geltenden Fassung“ durch die 
Angabe „FischSeuchV“ ersetzt.

134.  In den Tarifstellen 23.4.3.9.1 bis 23.4.3.9.7 wird je-
weils das Wort „Fischseuchenverordnung“ durch 
die Angabe „FischSeuchV“ ersetzt.

135.  In Tarifstelle 23.4.3.10 werden die Wörter „Verord-
nung über hygienische Anforderungen beim Halten 
von Schweinen vom 7. Juni 1999 (BGBl. I S. 1252) – 
SchHaltHygV – in der jeweils geltenden Fassung“ 
durch die Angabe „SchHaltHygV“ ersetzt.

136.  In Tarifstelle 23.4.3.11 werden die Wörter „Verord-
nung zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit 
dem Bovinen Virusdiarrhoe-Virus (BVDV-Verord-
nung), neu bekannt gemacht am 4. Oktober 2010 
(BGBl.  I S.  1320, 1498), in der jeweils geltenden 
Fassung“ durch die Angabe „BVDVV“ ersetzt.

137.  In den Tarifstellen 23.4.3.11.1 und 23.4.3.11.2 wird 
jeweils das Wort „BVDV-Verordnung“ durch die An-
gabe „BVDVV“ ersetzt.

138.  Nach Tarifstelle 23.6.1.9.1 wird folgende Tarifstelle 
23.6.1.9.2 eingefügt:

  „23.6.1.9.2
Entscheidung über den Widerruf oder die Rück-
nahme einer tierschutzrechtlichen Erlaubnis ein-
schließlich erforderlicher Ortsbesichtigungen (§  11 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 8 Buchstabe a bis f) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 und 23.0.3“.

139.  Die bisherigen Tarifstellen 23.6.1.9.2 und 23.6.1.9.3 
werden die Tarifstellen 23.6.1.9.3 und 23.6.1.9.4.

140.  Die Tarifstellen 23.7 bis 23.7.36 werden durch die 
folgenden Tarifstellen 23.7 bis 23.7.32 ersetzt:

  „23.7
Amtshandlungen für den Bereich Tierarzneimittel 
nach der Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 
über Tierarzneimittel und zur Aufhebung der Richt-
linie 2001/82/EG (ABl. L 4 vom 7.1.2019, S.  43; L 
163 vom 20.6.2019, S.  112; L 326 vom 8.10.2020, 
S. 15; L 241 vom 8.7.2021, S. 17) in der jeweils gel-
tenden Fassung in Verbindung mit dem Tierarznei-
mittelgesetz vom 27. September 2021 (BGBl.  I 
S.  4530) in der jeweils geltenden Fassung (TAMG) 
und dem Arzneimittelgesetz in der Fassung der Be-
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kanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl.  I 
S. 3394) (AMG) in der jeweils geltenden Fassung 

  Hinweis:
Bezüglich der Tierimpfstoffe, siehe Tarifstelle 23.4 
„Amtshandlungen nach dem Tiergesundheitsrecht, 
soweit nicht 23.3.1“

  23.7.1
Entscheidung über die Erteilung einer Herstel-
lungserlaubnis (Artikel 88 Absatz 1 und Artikel 90 
der Verordnung (EU) 2019/6 in Verbindung mit 
§§ 14 bis 17 und 28 TAMG) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.2
Überprüfung der erforderlichen Sachkenntnis (Ar-
tikel 97 der Verordnung (EU) 2019/6 in Verbindung 
mit § 17 TAMG) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.3
Entscheidung über das Aussetzen, das Ruhen oder 
den Widerruf einer Herstellungserlaubnis (Arti-
kel  133 der Verordnung (EU) 2019/6 in Verbindung 
mit § 28 Absatz 2 TAMG) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.4
Entgegennahme und Prüfung einer Anzeige über 
Änderungen einer Herstellungserlaubnis (Artikel 92 
der Verordnung (EU) 2019/6) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.5
Bearbeitung und Stellung eines Antrags auf Veran-
lassung Dritter (beispielsweise auf Antrag eines Zu-
lassungsinhabers) an die zuständige Bundesoberbe-
hörde zum Zwecke der Entscheidung über die Zu-
lassungspfl icht eines Tierarzneimittels (§ 9 Absatz 8 
und § 22 Absatz 6 TAMG) 
Gebühr: Euro 100 bis 500

  23.7.6
Entscheidung über die Erteilung eines Nachweises 
(§ 45 Absatz 2 Nummer 2 TAMG) 
Gebühr: Euro 50 bis 250

  23.7.7
Entscheidung über die Erteilung eines Sachkunde-
nachweises und damit der Einzelhandelserlaubnis 
für freiverkäufl iche Tierarzneimittel (§ 45 Absatz 8 
TAMG) 
Gebühr: Euro 30 bis 100

  23.7.8
Entscheidung über die Erteilung einer Großhan-
delsvertriebserlaubnis (Artikel 99 und 100 der Ver-
ordnung (EU) 2019/6 in Verbindung mit §§ 18 und 
29 Absatz 2 TAMG) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.9
Entscheidung über das Aussetzen, das Ruhen, den 
Widerruf oder die Rücknahme einer Großhandels-
vertriebserlaubnis (Artikel  131 in Verbindung mit 
Artikel 100 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2019/6 in 
Verbindung mit §  18 Absatz  5 und §  29 Absatz  3 
TAMG) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.10
Entgegennahme und Prüfung einer Anzeige über 
Änderungen einer Großhandelsvertriebserlaubnis 
(Artikel 100 der Verordnung (EU) 2019/6 in Verbin-
dung mit § 18 Absatz 6 und § 29 Absatz 2 TAMG) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.11
Entgegennahme und Bearbeitung schriftlicher oder 
elektronischer Mitteilungen für jeden Tierhaltungs-
betrieb und jede Nutzungsart (§ 54 TAMG) und die 
Übermittlung dieser Daten an die gemeinsame 
Stelle (§ 56 Absatz 3 TAMG) 
Gebühr: Je Mitteilung Euro 5 bis 20

  23.7.12
Entgegennahme und Bearbeitung von Mitteilungen 
(§ 55 Absatz 1 und 2 TAMG) und schriftlichen oder 
elektronischen Versicherungen der Tierhalterin oder 
des Tierhalters (§ 55 Absatz 2 Satz 2 TAMG) sowie 
für die Übermittlung dieser Daten an die gemein-
same Stelle  (§ 56 Absatz 3 TAMG) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.13
Ermittlung der betrieblichen halbjährlichen Thera-
piehäufi gkeit und Mitteilung an die Tierhalterin 
oder den Tierhalter (§ 56 Absatz 1 und 5 TAMG) 
Gebühr: Euro 4 bis 10

  23.7.14
Entgegennahme und Auswertung von Maßnahmen-
plänen (§ 57 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit Ab-
satz 2 TAMG) sowie Vor-Ort-Kontrollen im Rahmen 
der Auswertung oder Ursachenermittlung 
 Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.15
Anordnungen gemäß § 57 Absatz 3 Satz 2 TAMG 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.16
Anordnungen gemäß §  57 Absatz  4 TAMG (Ruhen 
der Tierhaltung) und deren Aufhebung 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.17
Abhilfemaßnahmen bei Verstößen gegen die Mittei-
lungspfl icht (§  54 oder §  55 TAMG), gegen die 
Pfl icht zur Vorlage eines Maßnahmenplanes (§  57 
Absatz 3 TAMG) oder gegen Anordnungen (§ 57 Ab-
satz 3 Satz 2 und Absatz 4 TAMG) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.18
Überwachung der Durchführung der klinischen 
Prüfung und Rückstandsprüfung bei Tieren, die der 
Lebensmittelgewinnung dienen (Artikel  123 der 
Verordnung (EU) 2019/6), 
Gebühr: Euro 250 bis 5 000

  23.7.19
Entgegennahme der Registrierung sowie Änderun-
gen von Angaben im Registrierungsformblatt von in 
der Union niedergelassenen Importeuren, Herstel-
lern und Händlern von Wirkstoffen, die als Aus-
gangsstoffe für Tierarzneimittel verwendet werden 
(Artikel  95 der Verordnung (EU) 2019/6 in Verbin-
dung mit § 16 TAMG), 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.20
Entgegennahme der Benennung der für die Phar-
makovigilanz verantwortliche qualifi zierten Person 
(Artikel 77 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2019/6 in 
Verbindung mit § 34 TAMG) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.21
Überwachung von Personen, Betrieben und Einrich-
tungen (Artikel 123 der Verordnung (EU) 2019/6 in 
Verbindung mit den §§ 35, 72 TAMG) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.22
Überwachung der Tierarzneimittel bei Tierheilprak-
tikern und Tierpsychologen (Artikel 123 der Verord-
nung (EU) 2019/6 in Verbindung mit den §§ 35, 72 
TAMG) 
Gebühr: Euro 25 bis 200

  23.7.23
Überwachung einer tierärztlichen Hausapotheke 
(Artikel 123 der Verordnung (EU) 2019/6 in Verbin-
dung mit den §§  35, 72 TAMG in Verbindung mit 
den einschlägigen Vorschriften der Verordnung über 
tierärztliche Hausapotheken in der Fassung der Be-
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kanntmachung vom 8. Juli 2009 (BGBl.  I S.  1760) 
(TÄHAV) in der jeweils geltenden Fassung, gegebe-
nenfalls in Verbindung mit der Überprüfung der 
Nachweisführung nach § 13 der Betäubungsmittel-
Verschreibungsverordnung vom 20. Januar 1998 
(BGBl. I S. 74, 80) (BtMVV) in der jeweils geltenden 
Fassung, §  5 Satz  1 der Betäubungsmittel-Binnen-
handelsverordnung vom 16. Dezember 1981 
(BGBl. I S. 1425) (BtMBinHV) in der jeweils gelten-
den Fassung und den einschlägigen Vorschriften der 
Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung 
vom 3. November 2006 (BGBl. I S. 2523) (AMWHV) 
in der jeweils geltenden Fassung sowie §  40 der 
Tierimpfstoff-Verordnung vom 24. Oktober 2006 
(BGBl. I S. 2355) (TierImpfStV 2006) in der jeweils 
geltenden Fassung) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.24
Ausstellung eines Zertifi kats über die gute Herstel-
lungspraxis (Artikel  94 Absatz  1 der Verordnung 
(EU) 2019/6) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.25
Probenahme von Arzneimitteln, veterinärmedizini-
schen Produkten und Wirkstoffen einschließlich der 
jeweiligen Ausgangsstoffe unabhängig von Futter-
mitteln und Tränkwasser sowie auf die dabei erfor-
derlichen Eingriffe an lebenden Tieren im Ver-
dachtsfall zuzüglich der Kosten für die Analyse der 
Probe (Artikel 58 Absatz 7 und Artikel 123 Absatz 6 
Buchstabe b der Verordnung (EU) 2019/6 in Verbin-
dung mit § 73 TAMG) 
Für Untersuchungen und Prüfungen im LZG NRW 
(Arzneimitteluntersuchungsstelle) gelten neben den 
Tarifstellen 23.9 bis 23.9.9 die Tarifstellen 
10.5.1.13.1 bis 10.5.1.13.1.44. 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.26
Entscheidung über die Bestellung als private Sach-
verständige oder privater Sachverständiger (§  73 
Absatz 4 TAMG) 
Gebühr: Euro 250 bis 5 000

  23.7.27
Entgegennahme und Prüfung einer Anzeige (§  79 
TAMG) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.28
Entgegennahme und Prüfung einer Anzeige (§  73 
Absatz 3b AMG) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.29
Ausstellung einer Bescheinigung (§  73 Absatz  6 
Satz 1 AMG) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.30
Entscheidung über die Ausstellung eines Zertifi kats 
für Tierarzneimittel (Artikel 98 der Verordnung (EU) 
2019/6) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.31
Entgegennahme und Prüfung einer Mitteilung 
(§ 74a Absatz 3 AMG) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.7.32
Überprüfung der erforderlichen Sachkenntnis (§ 75 
AMG) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3“.

141.  Tarifstelle 23.8.3.7 wird wie folgt gefasst:

  „23.8.3.7
Entscheidung über einen Antrag auf Genehmigung 

einer Schlachtung im Herkunftsbetrieb (Anhang III 
Abschnitt I Kapitel VI a der Verordnung (EG) 
Nr. 853/2004) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.2.2“.

142.  Tarifstelle 23.8.5.1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Buchstabe a wird die Angabe „1,038181“ 
durch die Angabe „1,245361“ ersetzt.

 b)  In Buchstabe b wird die Angabe „1,191405“ 
durch die Angabe „1,206771“ ersetzt.

 c)  In Buchstabe c wird die Angabe „0,207356“ 
durch die Angabe „0,199068“ ersetzt.

 d)  In Buchstabe d wird die Angabe „0,185634“ 
durch die Angabe „0,167844“ ersetzt.

 e)  In Buchstabe e wird die Angabe „7,392110“ 
durch die Angabe „7,576512“ ersetzt.

 f)  In Buchstabe f wird die Angabe „2,001883“ 
durch die Angabe „1,783407“ ersetzt.

 g)  In Buchstabe h wird die Angabe „6,402320“ 
durch die Angabe „0,00“ ersetzt.

143.  In Tarifstelle 23.8.5.2 Buchstabe c wird die Angabe 
„12,252404“ durch die Angabe „10,188102“ ersetzt.

144.  In Tarifstelle 23.8.19 wird die Angabe „250“ durch 
die Angabe „400“ ersetzt.

145.  Nach Tarifstelle 23.8.19 wird folgende Tarifstelle 
23.8.20 eingefügt:

  „23.8.20
Amtliche Kontrolle der Durchführung von Artikel 3 
der Verordnung (EG) 2073/2005 in Bezug auf Liste-
ria monocytogenes zur Herstellung der Zufrieden-
heit der Behörde 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3“.

146.  Nach Tarifstelle 23.9.4.13.3.2.4 werden die folgen-
den Tarifstellen 23.9.4.13.3.2.5 und 23.9.4.13.3.2.6 
eingefügt:

  „23.9.4.13.3.2.5
GC-MS/MS, quantitativ, mit Niederaufl ösung, für 
die erste Komponente 
Gebühr: Euro 286

  23.9.4.13.3.2.6
GC-MS/MS, quantitativ, mit Niederaufl ösung, für 
jede weitere Komponente 
Gebühr: Euro 38“.

147.  Nach Tarifstelle 23.9.4.22.3.3 wird folgende Tarif-
stelle 23.9.4.22.4 eingefügt:

  „23.9.4.22.4
Verschluckbarkeitstest mithilfe des Prüfzylinders 
für Kleinteile gemäß DIN EN 71-1 in der Fassung 
EN 71-1: 2014+A1:2018, Ausgabe Dezember 2018, 
für die Überprüfung von mit Lebensmitteln ver-
wechselbaren Produkten 
Gebühr: Euro 20“.

148.  Nach Tarifstelle 23.9.5.5.17.3 wird folgende Tarif-
stelle 23.9.5.5.18 eingefügt:

  „23.9.5.5.18
Kulturelle Untersuchung auf Paenibacillus larvae 
zur Diagnostik der Amerikanischen Faulbrut 
Gebühr: Euro 29“.

149.  Tarifstelle 23.10 wird wie folgt gefasst:

  „23.10
Besondere Amtshandlungen im Bereich Lebensmit-
tel nicht tierischer Herkunft, kosmetischer Mittel 
und Bedarfsgegenstände mit und ohne Lebensmit-
telkontakt sowie Tabakerzeugnisse und verwandte 
Erzeugnisse nach

 –  der Verordnung über amtliche Kontrollen vom 
15. März 2017 (ABl. L 95 vom 7.4.2017, S.  1; L 
137 vom 24.5.2017, S.  40; L 48 vom 21.2.2018, 
S.  44; L 322 vom 18.12.2018, S.  85; L 126 vom 
15.5.2019, S.  73) in der jeweils geltenden Fas-
sung,



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 24 vom 29. April 2022 573

 –  der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 
2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze 
und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur 
Errichtung der Europäischen Behörde für Le-
bensmittelsicherheit und zur Festlegung von Ver-
fahren zur Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 
vom 1.2.2002, S. 1) in der jeweils geltenden Fas-
sung,

 –  der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1793 
der Kommission vom 22. Oktober 2019 über die 
vorübergehende Verstärkung der amtlichen Kon-
trollen und über Sofortmaßnahmen beim Ein-
gang bestimmter Waren aus bestimmten Dritt-
ländern in die Union zur Durchführung der Ver-
ordnungen (EU) 2017/625 und (EG) Nr. 178/2002 
des Europäischen Parlaments und des Rates und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EG) 
Nr. 669/2009, (EU) Nr. 884/2014, (EU) 2015/175, 
(EU) 2017/186 und (EU) 2018/1660 der Kommis-
sion (ABl. L 277 vom 29.10.2019, S. 89; L 11 vom 
15.1.2020, S. 3) in der jeweils geltenden Fassung,

 –  dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
September 2021 (BGBl. I S. 4253) (LFGB) in der 
jeweils geltenden Fassung,

 –  der Gegenproben-Verordnung vom 11. August 
2009 (BGBl. I S. 2852) (GPV) in der jeweils gel-
tenden Fassung,

 –  dem Gesetz über den Übergang auf das neue Le-
bensmittel- und Futtermittelrecht vom 1. Sep-
tember 2005 (BGBl.  I S.  2618, 2653) (LFÜG) in 
der jeweils geltenden Fassung, 

 –  dem Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, 
Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts vom 
19. März 1985 (GV. NRW. S.  259) (LFBRVG-
NRW) in der jeweils geltenden Fassung,

 –  der Verordnung (EU) 2019/1020 des europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 
2019 über Marktüberwachung und die Konfor-
mität von Produkten sowie zur Änderung der 
Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen 
(EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 
169 vom 25.6.2019, S. 1) in der jeweils geltenden 
Fassung,

 –  der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 30. Novem-
ber 2009 über kosmetische Mittel (ABl. L 342 
vom 22.12.2009, S.  59; L 318 vom 15.11.2012, 
S.  74; L 72 vom 15.3.2013, S.  16; L 142 vom 
29.5.2013, S. 10; L 254 vom 28.8.2014, S. 39; L 17 
vom 21.1.2017, S. 52; L 326 vom 9.12.2017, S. 55; 
L 183 vom 19.7.2018, S.  27; L 324 vom 
13.12.2019, S.  80; L 76 vom 12.3.2020, S.  36; L 
397 vom 26.11.2020, S. 30; L 214 vom 17.6.2021, 
S.  68; L 318 vom 9.9.2021, S.  8; L 365 vom 
14.10.2021, S.  46) in der jeweils geltenden Fas-
sung und

 –  dem Tabakerzeugnisgesetz vom 4. April 2016 
(BGBl.  I S. 569) (TabakerzG) in der jeweils gel-
tenden Fassung 

  sowie anderen Vorschriften“.

150.  In Tarifstelle 23.10.3.6 werden die Wörter „und der 
Tabakerzeugnisse“ durch die Wörter „sowie der Ta-
bakerzeugnisse und der verwandten Erzeugnisse“ 
ersetzt.

151.  Tarifstelle 23.10.11 wird wie folgt gefasst:

  „23.10.11
Amtshandlungen im Bereich der Mittel zum Täto-
wieren, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegen-
stände ohne Lebensmittelkontakt nach dem Le-
bensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie nach 
dem Tabakerzeugnisgesetz“.

152.  Tarifstelle 23.10.11.2 wird wie folgt gefasst:

  „23.10.11.2
Durchführung einer anlassbezogenen Überprüfung 
vor Ort, bei der festgestellt wird, dass rechtliche 

Anforderungen aus dem Bereich der Bedarfsgegen-
stände im Sinne von § 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 
bis 9 LFGB, der kosmetischen Mittel, der Mittel 
zum Tätowieren einschließlich vergleichbarer Stoffe 
und Gemische aus Stoffen, die dazu bestimmt sind, 
zur Beeinfl ussung des Aussehens in oder unter die 
menschliche Haut eingebracht zu werden und dort, 
auch vorübergehend, zu verbleiben, sowie der Ta-
bakerzeugnisse und verwandten Erzeugnisse nicht 
eingehalten werden. 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3“.

153.  In Tarifstelle 23.10.12 wird die Angabe „250“ durch 
die Angabe „400“ ersetzt.

154.  In Tarifstelle 28.2.3 wird die Angabe „Landesabfall-
gesetz (LAbfG)“ durch die Angabe „Landeskreis-
laufwirtschaftsgesetz (LKrWG)“ ersetzt.

155.  In Tarifstelle 28.2.3.1 wird die Angabe „§  9 Abs.  4 
LAbfG“ durch die Angabe „§ 9 Absatz 5 LKrWG“ 
ersetzt.

156.  In Tarifstelle 28.2.3.2 wird die Angabe „§ 18 Abs. 2 
LAbfG“ durch die Angabe „§ 12 Absatz 2 LKrWG“ 
ersetzt.

157.  In Tarifstelle 28.2.3.3 wird die Angabe „§ 22 Abs. 4 
LAbfG“ durch die Angabe „§ 14 Absatz 4 LKrWG“ 
ersetzt.

158.  In Tarifstelle 28.2.3.4 wird die Angabe „§ 23 Abs. 1 
LAbfG“ durch die Angabe „§ 15 Absatz 1 LKrWG“ 
ersetzt.

159.  In Tarifstelle 28.2.3.5 wird die Angabe „§ 25 Abs. 1 
Satz  2 LAbfG“ durch die Wörter „§  16 Absatz  1 
Satz 2 LKrWG“ ersetzt.

160.  In Tarifstelle 28.2.3.6 wird die Angabe „§ 25 Abs. 1 
Satz  4 LAbfG“ durch die Wörter „§16 Absatz  1 
Satz 4 LKrWG“ ersetzt.

161.  In Tarifstelle 28.2.3.7 wird die Angabe „§  25 
LAbfG“ durch die Angabe „§ 16 LKrWG“ ersetzt.

162.  In Tarifstelle 28.2.3.8 wird die Angabe „§  25 Ab-
satz  1 LAbfG“ durch die Angabe „§  16 Absatz  1 
LKrWG“ ersetzt.

163.  In den Tarifstellen 28.2.10.1 bis 28.2.10.3 wird je-
weils die Angabe „§  18 LAbfG“ durch die Wörter 
„§ 19 Absatz 1 Satz 2 LKrWG“ ersetzt.

164.  Tarifstelle 28.2.10.6 wird wie folgt gefasst:

  „28.2.10.6
Entscheidung über die Festsetzung von nachträgli-
chen Nebenbestimmungen (§ 18 Absatz 2 VerpackG) 
und Entscheidung über den Widerruf (§ 18 Absatz 3 
VerpackG) sowie das nachträgliche Verlangen von 
Sicherheitsleistungen (§ 18 Absatz 4 VerpackG) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
28.0.1 bis 28.0.3“.

165.  In den Tarifstellen 28.2.19.3, 28.2.20.2, 28.2.20.3, 
28.2.21.1 bis 28.2.21.3, 28.2.23.1 und 28.2.23.6 wer-
den jeweils die Wörter „§  36 Absatz  1 Satz  2 
LAbfG“ durch die Wörter „§  19 Absatz  1 Satz  2 
LKrWG“ ersetzt.

166.  Nach Tarifstelle 28.2.24 werden die folgenden Tarif-
stellen 28.2.25 bis 28.2.26 eingefügt: 

  „28.2.25
Amtshandlungen nach der Einwegkunststoffkenn-
zeichnungsverordnung vom 24. Juni 2021 (BGBl.  I 
S.  2024) (EWKKennzV) in der jeweils geltenden 
Fassung 

  28.2.25.1
Überwachung der Beschaffenheit von bestimmten 
Einwegkunststoffgetränkebehältern (§  3 Absatz  1 
EWKKennzV in Verbindung mit §  19 Absatz  1 
Satz 2 LKrWG) 
Gebühren und Auslagen werden nur im Falle der 
Nichterfüllung von abfallrechtlichen Vorschriften 
und Verpfl ichtungen erhoben. 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
28.0.1 bis 28.0.3 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 24 vom 29. April 2022574

  28.2.25.2
Überwachung der Kennzeichnung von bestimmten 
Einwegkunststoffprodukten (§  4 EWKKennzV in 
Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 2 LKrWG) 
Gebühren und Auslagen werden nur im Falle der 
Nichterfüllung von abfallrechtlichen Vorschriften 
und Verpfl ichtungen erhoben. 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
28.0.1 bis 28.0.3

  28.2.26
Überwachung der Verkehrsverbote von bestimmten 
Einwegkunststoffprodukten und von Produkten aus 
oxo-abbaubarem Kunststoff (§ 3 der Einwegkunst-
stoffverbotsverordnung vom 20. Januar 2021 
(BGBl.  I S.  95) (EWKVerbotsV) in der jeweils gel-
tenden Fassung in Verbindung mit §  19 Absatz  1 
Satz 2 LKrWG) 
Gebühren und Auslagen werden nur im Falle der 
Nichterfüllung von abfallrechtlichen Vorschriften 
und Verpfl ichtungen erhoben. 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
28.0.1 bis 28.0.3“.

167.  Tarifstelle 29.1.4 Buchstabe d wird wie folgt gefasst:

 „d)  Maßnahmen nach dem Runderlass „Modernisie-
rungsförderung“ vom 25. März 2021 (MBl. NRW. 
S. 272) in der jeweils geltenden Fassung 
 Gebühr: Euro 10 bis 500“.

Artikel 2
Weitere Änderung der Allgemeinen 

 Verwaltungsgebührenordnung

Auf Grund des § 2 Absatz 2 Satz 1 des Gebührengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 524) 
verordnet die Landesregierung:

Der Allgemeine Gebührentarif der Allgemeinen Verwal-
tungsgebührenordnung, die zuletzt durch Artikel  1 die-
ser Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1.  In Tarifstelle 16.12 werden die Wörter „der Verord-
nung (EG) Nr.  2003/2003 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über Dün-
gemittel (ABl. L 304 vom 21.11.2003, S. 1)“ durch die 
Wörter „der Verordnung (EU) 2019/1009 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit 
Vorschriften für die Bereitstellung von EU-Düngepro-
dukten auf dem Markt und zur Änderung der Verord-
nungen (EG) Nr.  1069/2009 und (EG) Nr.  1107/2009 
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 2003/2003 (ABl. L 170 vom 25.6.2019, S. 1; L 302 
vom 22.11.2019, S. 129; L 191 vom 16.6.2020, S. 5; L 
382 vom 28.10.2021, S. 59)“ ersetzt.

2.  In Tarifstelle 16.12.1 wird die Angabe „(EG) 
Nr.  2003/2003“ durch die Angabe „(EU) 2019/1009“ 
ersetzt.

3.  In Tarifstelle 16.12.2 werden in dem Satzteil vor 
Buchstabe a nach der Angabe „DüngG“ die Wörter 
„in Verbindung mit den §§ 1 und 5 der Düngemittel-
Probenahme- und Analyseverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. Juli 2006 (BGBl.  I 
S. 1822) in der jeweils geltenden Fassung“ eingefügt.

Artikel 3
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich der Absätze 2 
und 3 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Artikel 1 Nummer 13 bis 16 tritt am 1. Mai 2022 in 
Kraft. 

(3) Artikel 2 tritt am 16. Juli 2022 in Kraft.

Düsseldorf, 13. April 2022

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2022 S. 554

2222

Gesetz
zu dem Sechsten Änderungsvertrag zu dem 

Vertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen 
und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden 

von Nordrhein – Körperschaft des öffentlichen 
Rechts –, dem Landesverband der Jüdischen 

Gemeinden von Westfalen-Lippe 
– Körperschaft des öffentlichen Rechts –, 

der Synagogen-Gemeinde Köln
– Körperschaft des öffentlichen Rechts – 

und dem Landesverband progressiver 
jüdischer Gemeinden in Nordrhein-Westfalen e. V.
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zu dem Sechsten Änderungsvertrag zu dem 

Vertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen 
und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden 

von Nordrhein – Körperschaft des öffentlichen 
Rechts –, dem Landesverband der Jüdischen 

Gemeinden von Westfalen-Lippe 
– Körperschaft des öffentlichen Rechts –, 

der Synagogen-Gemeinde Köln
– Körperschaft des öffentlichen Rechts 
– und dem Landesverband progressiver 

jüdischer Gemeinden in Nordrhein-Westfalen e. V.

Vom 13. April 2022

Artikel 1

(1) Dem Sechsten Änderungsvertrag zum Vertrag zwi-
schen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Landes-
verband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein – Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts –, dem Landesverband 
der Jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe – Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts –, der Synagogen-Ge-
meinde Köln – Körperschaft des öffentlichen Rechts – 
und dem Landesverband progressiver jüdischer Gemein-
den in Nordrhein-Westfalen e.  V. in der Fassung der 
Anlage zu diesem Gesetz wird zugestimmt. 

(2) Der Sechste Änderungsvertrag wird durch Verkün-
dung dieses Gesetzes im Gesetz- und Verordnungsblatt 
des Landes Nordrhein-Westfalen zugleich bekanntge-
macht.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 13. April 2022 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Für den Minister der Finanzen sowie

Für die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l
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Sechster Änderungsvertrag
zu dem Vertrag zwischen dem Land Nordrhein-

Westfalen und dem Landesverband der Jüdischen 
Gemeinden von Nordrhein – Körperschaft des 
 öffentlichen Rechts –, dem Landesverband der 
 Jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe – 

 Körperschaft des öffentlichen Rechts –, der Syna-
gogen-Gemeinde Köln – Körperschaft des öffent-
lichen Rechts – und dem Landesverband progres-

siver jüdischer Gemeinden in Nordrhein-Westfalen 
e. V. vom 1. Dezember 1992 (GV. NRW. S. 314), 

 zuletzt geändert durch Änderungsvertrag vom 21. 
März 2017 (GV. NRW. 2018 S. 204)

Zwischen

dem Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den Mi-
nisterpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen Hen-
drik Wüst MdL,

und

dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von 
Nordrhein – Körperschaft des öffentlichen Rechts –, ver-
treten durch den Vorsitzenden des Vorstands Dr. Oded 
Horowitz und den stellvertretenden Vorsitzenden des 
Vorstands Dr. Robert Neugröschel,

dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von West-
falen-Lippe – Körperschaft des öffentlichen Rechts –, 
vertreten durch den Vorsitzenden Zwi Rappoport und 
den stellvertretenden Vorsitzenden Grigory Rabinovich,

der Synagogen-Gemeinde Köln – Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts –, vertreten durch die Mitglieder des 
Vorstands Abraham Lehrer und Dr. Michael Rado, und

dem Landesverband progressiver jüdischer Gemeinden 
in Nordrhein-Westfalen e.V., vertreten durch die Vorsit-
zende Alexandra Khariakova und das Mitglied des Vor-
stands Rafi  Rothenberg,

wird der folgende Vertrag geschlossen:

Artikel 1

Der Vertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen 
und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von 
Nordrhein – Körperschaft des öffentlichen Rechts –, dem 
Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Westfa-
len-Lippe – Körperschaft des öffentlichen Rechts –, der 
Synagogen-Gemeinde Köln – Körperschaft des öffentli-
chen Rechts – und dem Landesverband [progressiver] jü-
discher Gemeinden in Nordrhein-Westfalen e.V. vom 
1.  Dezember 1992 (GV.  NRW. S.  314), zuletzt geändert 
durch Änderungsvertrag vom 21.  März 2017 (GV.  NRW. 
2018 S. 204), wird wie folgt geändert: 

1.  In der Überschrift werden die Wörter „Landesver-
band Jüdischer Gemeinden in Nordrhein-Westfalen e. 
V.“ durch die Wörter „Landesverband progressiver jü-
discher Gemeinden in Nordrhein-Westfalen e.V.“ er-
setzt.

2.  Die Präambel wird wie folgt gefasst:

 „Präambel

  Aufgrund der besonderen geschichtlichen Verantwor-
tung des deutschen Volkes für das jüdische Leben in 
der Bundesrepublik Deutschland, die aus dem Zivili-
sationsbruch der Schoah erwächst, ist es das Anliegen 
des Landes, die jüdische Gemeinschaft in Nordrhein-
Westfalen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unter-
stützen und dadurch die Fortsetzung der Tradition jü-
dischen Lebens auch weiterhin zu ermöglichen. Das 
vielfältige jüdische Leben, das nach 1945 wiederer-
standen ist und ab 1989 durch die Zuwanderung und 
Integration von Juden aus der ehemaligen Sowjet-
union einen zusätzlichen Impuls erhalten hat, be-
trachtet das Land als Geschenk und auch als Ver-
pfl ichtung. Daher ist es das besondere Anliegen des 
Landes, die Jüdischen Gemeinden zu fördern und in 
ihrem Bestand zu sichern. In Anbetracht dessen und 
geleitet von dem Wunsch, das freundschaftliche Ver-
hältnis zwischen dem Land und den Jüdischen Ge-
meinden zu festigen, wird zwischen

  dem Land Nordrhein-Westfalen

  und
  dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von 

Nordrhein 
 – Körperschaft des öffentlichen Rechts –,
  dem Landesverband der Jüdischen 

Gemeinden von Westfalen-Lippe 
  – Körperschaft des öffentlichen Rechts –,

der Synagogen-Gemeinde Köln 
  – Körperschaft des öffentlichen Rechts –,
  und
  dem Landesverband progressiver jüdischer 

Gemeinden in Nordrhein-Westfalen e.V., 
  nachfolgend jüdische Vertragspartner genannt,
  folgender Vertrag geschlossen:“.
3.  Die Artikel 1 bis 12 werden wie folgt gefasst:
 „Artikel 1
 Höhe und Verwendung der Landesleistung
  (1) Zur Erhaltung und Pfl ege des jüdischen Lebens in 

Nordrhein-Westfalen beteiligt sich das Land an den 
laufenden Ausgaben der jüdischen Vertragspartner in 
Nordrhein-Westfalen für deren religiöse, soziale und 
kulturelle Bedürfnisse, für ihre Verwaltung sowie für 
alle im Zusammenhang mit der Trägerschaft von Er-
satzschulen stehenden Aufgaben (einschließlich gesi-
cherte Schülertransporte) ab dem Haushaltsjahr 2022 
mit jährlich 23,5 Millionen Euro (Landesleistung). In 
diesem Betrag sind Aufwendungen für zusätzliche Si-
cherheitsleistungen an jüdischen Einrichtungen im 
Zusammenhang mit Wachdiensten in Höhe von 5 Mil-
lionen Euro enthalten. Der in Satz 1 genannte Betrag 
ist in seiner Höhe ab 2023 laufend den Veränderungen 
der Besoldung der Landesbeamtinnen und -beamten 
anzupassen. Dabei wird auch der in Satz 2 genannte 
Teilbetrag für zusätzliche Sicherheitsleistungen an 
jüdischen Einrichtungen im Zusammenhang mit 
Wachdiensten angepasst. Berechnungsgrundlage für 
die Anpassung der Landesleistung ist die Besoldung 
nach der Besoldungsstufe A 13 (verheiratet, 2 Kinder, 
Stufe 7). Wird die Besoldung nicht mit Wirkung zum 
Jahresanfang, sondern zu einem Zeitpunkt im laufen-
den Kalenderjahr geändert, wird die Höhe der Lan-
desleistung zum selben Zeitpunkt angepasst, so dass 
für das laufende Kalenderjahr eine anteilige Anpas-
sung erfolgt. 

  (2) Tritt einem jüdischen Vertragspartner eine neue 
jüdische Gemeinde bei oder tritt eine bisherige Mit-
gliedsgemeinde eines jüdischen Vertragspartners aus 
dem Vertragspartner aus, wird die Landesleistung mit 
Beginn des auf den Austritt beziehungsweise Beitritt 
folgenden Quartals entsprechend Artikel  2 Absatz  3 
Satz  4 bis 8 angepasst. Dasselbe gilt, wenn die Mit-
gliederzahl eines Vertragspartners gemäß der Mitglie-
derstatistik der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in 
Deutschland e. V. (ZWST) zum Ende eines Kalender-
jahres durch Beitritte von Mitgliedern innerhalb der 
vergangenen zwei Kalenderjahre (erstmals im Ver-
gleich zum Mitgliederstand per 31. Dezember 2022) 
um mehr als zwanzig Prozent gestiegen ist oder durch 
Austritte von Mitgliedern um mehr als zwanzig Pro-
zent gesunken ist, mit Beginn des folgenden Kalen-
derjahres. Berücksichtigt werden nur förmliche Aus-
tritte, nicht ein Sinken der Mitgliederzahl durch To-
desfälle oder Umzüge.

 Artikel 2
 Verteilung der Landesleistung
  (1) Die Landesleistung wird mit je einem Viertel des 

Jahresbeitrages jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 
15. August und 15. November gezahlt.

  (2) Leistungsempfänger sind die jüdischen Vertrags-
partner. Die Auszahlung an den jeweiligen jüdischen 
Vertragspartner erfolgt nach Maßgabe der Absätze 3 
und 4.

  (3) Für die Verteilung des um den Teilbetrag für zu-
sätzliche Sicherheitsleistungen im Zusammenhang 
mit Wachdiensten nach Artikel 1 Absatz 1 Satz 2 (un-
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ter Berücksichtigung der Anpassungen nach Artikel 1 
Absatz 1 Satz 3) geminderten Betrags der Landesleis-
tung gelten die folgenden Bestimmungen. Der Lan-
desverband progressiver jüdischer Gemeinden in 
Nordrhein-Westfalen erhält 1,5 Prozent. Die Auftei-
lung auf die übrigen jüdischen Vertragspartner be-
stimmen diese selbständig und machen dazu dem 
Land bis zum 31. Dezember des Vorjahres eine einver-
nehmliche Mitteilung. Anderenfalls erfolgt die Auftei-
lung auf diese jüdischen Vertragspartner auf Grund-
lage der Mitgliederstatistik der ZWST für das vorver-
gangene Jahr. Dazu wird der Betrag nach Absatz  3 
Satz 1 durch die Gesamtzahl der Mitglieder dieser jü-
dischen Vertragspartner geteilt (Summe pro Mitglied). 
Die Summe pro Mitglied wird mit der jeweiligen Ge-
samtzahl der Mitglieder jedes dieser jüdischen Ver-
tragspartners multipliziert. Es werden nur Mitglieder 
berücksichtigt, die in Nordrhein-Westfalen ihren ers-
ten Wohnsitz haben. Gehört ein Mitglied eines jüdi-
schen Vertragspartners mehreren jüdischen Gemein-
den an, die Anteil an der Landesleistung oder ver-
gleichbaren Leistungen des Landes haben, wird nur 
die zuerst eingegangene Mitgliedschaft berücksich-
tigt.

  (4) Für die Verteilung des Teilbetrags für zusätzliche 
Sicherheitsleistungen im Zusammenhang mit Wach-
diensten nach Artikel  1 Absatz  1 Satz  2 (unter Be-
rücksichtigung der Anpassungen nach Artikel  1 Ab-
satz  1 Satz  3) gelten die folgenden Bestimmungen. 
Soweit die jüdischen Vertragspartner dem Land bis 
zum 31. Dezember des Vorjahres keine einvernehmli-
che Mitteilung über die Verteilung des Teilbetrages 
machen, gilt der für das Vorjahr zwischen den jüdi-
schen Vertragspartnern abgestimmte interne Verteil-
schlüssel auch für das laufende Jahr. Mögliche An-
passungen des Verteilschlüssels treffen die jüdischen 
Vertragspartner im Innenverhältnis einvernehmlich 
und teilen das Ergebnis dem Land mit. 

  (5) Die jüdischen Vertragspartner tragen gegenüber 
dem Land die Verantwortung für eine ordnungsge-
mäße Verwendung der Mittel. Sie haben die zweckent-
sprechende Mittelverwendung durch Prüfung der 
Jahresrechnung seitens eines unabhängigen Wirt-
schaftsprüfers zu bestätigen. Ausgenommen sind 
 davon Körperschaften des öffentlichen Rechts, sofern 
sie über eine den staatlichen Standards im Wesentli-
chen vergleichbare unabhängige Rechnungsprüfung 
verfügen.

  Artikel 3
  Weitergehende Finanzierung von 

 Sicherheitsmaßnahmen

  Es besteht Einvernehmen darüber, dass das Land 
über die Maßnahmen im Zusammenhang mit Wach-
diensten nach Artikel 1 Absatz 1 Satz 2 hinaus wei-
terhin die baulich-technischen Sicherheitsmaßnah-
men an jüdischen Einrichtungen im notwendigen 
Umfang mitfi nanziert. Zusätzlich zur Erstausstattung 
ersetzt das Land den jüdischen Vertragspartnern auf-
gewandte Mittel für Ersatzbeschaffung und Wartung 
im Bereich Sicherheit bis zur Höhe der vom Haus-
haltsgesetzgeber bereitgestellten Mittel.

  Artikel 4
  Erhalt geschlossener Friedhöfe

  Das Land fördert weiterhin neben der Landesleistung 
eine der jüdischen Tradition entsprechende Erhaltung 
und Pfl ege der geschlossenen jüdischen Friedhöfe in 
Nordrhein-Westfalen, wobei der gegenwärtige Um-
fang staatlicher Förderung für die geschlossenen jü-
dischen Friedhöfe erhalten bleibt (ohne Berücksichti-
gung besonderer Denkmalförderungsprogramme).

  Artikel 5
  Bestand und Anlage von Friedhöfen

  Das Land wird sich gegenüber den Kommunen dafür 
einsetzen, dass den jüdischen Vertragspartnern bezie-
hungsweise ihren Mitgliedsgemeinden der Bestand an 
Friedhöfen und das Anlegen von Friedhöfen im Ge-
meindegebiet ermöglicht werden. Das Land wird die 

Anlage von Friedhöfen nach den Möglichkeiten des 
Landeshaushalts fördern.

  Artikel 6
  Förderung von Baumaßnahmen

  Das Land fördert ungeachtet der übrigen Vereinba-
rungen dieses Vertrages nach den Möglichkeiten des 
Landeshaushalts die Errichtung und den Erhalt von 
Räumlichkeiten und Anlagen, die den Kultus-, Seel-
sorge- und Sozialaufgaben der jüdischen Vertrags-
partner beziehungsweise ihrer Mitgliedsgemeinden 
dienen, soweit sie nicht genügend Eigenmittel zur 
Verfügung haben. Das Land wird, beginnend ab 2018, 
für Neubaumaßnahmen nebst Umbau- und Renovie-
rungsmaßnahmen für jüdische Einrichtungen nach 
Satz 1 Mittel in Höhe von 3 Millionen Euro bereitstel-
len, die zunächst jährlich um 200.000 Euro und ab 
2023 jährlich um 350.000 Euro bis auf eine letztma-
lige Zahlung in 2028 in Höhe von 5,9 Millionen Euro 
ansteigen. Die Einzelheiten der Mittelverteilung und 
-verwendung regeln die Vertragspartner untereinan-
der im Benehmen mit dem für Bauen zuständigen Mi-
nisterium.

  Artikel 7
  Jüdische Feiertage

  Das Land gewährleistet den Fortbestand der Rege-
lung über den Schutz jüdischer Feiertage und die An-
sprüche der bekenntniszugehörigen Beamtinnen und 
Beamten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der 
öffentlichen und privaten Betriebe und Verwaltungen 
auf Freistellung im Gesetz über die Sonn- und Feier-
tage.

  Artikel 8
  Erwachsenenbildung

  Die jüdischen Vertragspartner sind berechtigt, an der 
Erwachsenenbildung mit eigenen Einrichtungen teil-
zunehmen. Diese werden in die fi nanzielle Förderung 
der Erwachsenenbildung durch das Land einbezogen, 
wenn sie die für das Land Nordrhein-Westfalen gel-
tenden Bewilligungsbedingungen für die staatliche 
Förderung der Erwachsenenbildung erfüllen.

  Artikel 9
  Rundfunk

  Das Land wird sich bemühen, die jetzigen gesetzli-
chen Regelungen über angemessene Sendezeiten für 
jüdische religiöse Sendungen und über eine angemes-
sene Repräsentanz von Mitgliedern in Rundfunkgre-
mien, die von den jüdischen Vertragspartnern ent-
sandt worden sind, beizubehalten. Das Land ver-
pfl ichtet sich, bei einer Änderung der gegenwärtigen 
gesetzlichen und staatsvertraglichen Regelungen über 
Sendezeiten für religiöse Sendungen und über die Re-
präsentanz von Religionsgemeinschaften in Rund-
funkgremien den Gleichbehandlungsgrundsatz zu be-
achten.

  Artikel 10
  Beziehungen

  Die Landesregierung und die jüdischen Vertragspart-
ner werden regelmäßige Begegnungen zur Pfl ege ihrer 
Beziehungen anstreben.

  Artikel 11
  Vertragsauslegung und -anpassung

  (1) Die Vertragschließenden werden in Zukunft auf-
tretende Meinungsverschiedenheiten über die Ausle-
gung einer Bestimmung dieses Vertrages auf freund-
schaftliche Weise beilegen.

  (2) Die Vertragschließenden sind sich bewusst, dass 
der Vertrag auf der Grundlage der derzeitigen Ver-
hältnisse geschlossen wird. Bei einer wesentlichen 
Veränderung der Verhältnisse werden sich die Ver-
tragschließenden um eine angemessene Anpassung 
bemühen.
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  Artikel 12
  Parlamentsvorbehalt, Inkrafttreten
  (1) Der Vertrag wird vorbehaltlich der Bestätigung 

durch ein Landesgesetz geschlossen.
  (2) Er tritt mit dem Tag in Kraft, an dem den jüdi-

schen Vertragspartnern die Erklärung des Landes 
Nordrhein-Westfalen zugegangen ist, dass die Verein-
barung durch Landesgesetz bestätigt worden ist.“

4.  Der Protokollvermerk wird aufgehoben. 

Artikel 2
Dieser Vertrag wird vorbehaltlich der Zustimmung des 
Landtags Nordrhein-Westfalen durch ein Landesgesetz 
geschlossen und wird mit dem Inkrafttreten dieses Lan-
desgesetzes wirksam. Der Vertrag wird zu Urkundszwe-
cken fünffach unterzeichnet.

Düsseldorf, den 5. April 2022

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Hendrik Wüst MdL

Für den Landesverband der Jüdischen 
Gemeinden von Nordrhein 

– Körperschaft des öffentlichen Rechts –:
Dr. Oded Horowitz

Dr. Robert Neugröschel

Für den Landesverband der Jüdischen 
Gemeinden von Westfalen-Lippe 

– Körperschaft des öffentlichen Rechts –:
Zwi Rappoport

Grigory Rabinovich

Für die Synagogen-Gemeinde Köln 
– Körperschaft des öffentlichen Rechts –:

Abraham Lehrer
Dr. Michael Rado

Für den Landesverband progressiver 
jüdischer Gemeinden 

in Nordrhein-Westfalen e. V.:

Alexandra Khariakova

Rafi  Rothenberg

– GV. NRW. 2022 S. 574



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 24 vom 29. April 2022578

Einzelpreis dieser Nummer 6,20 Euro
zuzügl. Porto- und Versandkosten

Bestellungen, Anfragen usw. sind an den A. Bagel Verlag zu richten. Anschrift und Telefonnummer wie folgt für
Abonnementsbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 38 (8.00–12.30 Uhr), 40237 Düsseldorf

Bezugspreis halbjährlich 38,50 Euro (Kalenderhalbjahr). Jahresbezug 77,– Euro (Kalenderjahr), zahlbar im Voraus. Abbestellungen für Kalenderhalbjahres-
bezug müssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen.

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt.

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten.
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41, 40237 Düsseldorf

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages – in welcher Form auch immer – bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur auf Grund schrift licher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen 

 möglichst innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten 
 vorzubeugen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern NRW, Friedrichstr. 62–80, 40217 Düsseldorf.
Herstellung und Vertrieb im Namen und für Rechnung des Herausgebers: A. Bagel Verlag, Grafenberger Allee 82, 40237 Düsseldorf

Druck: TSB Tiefdruck Schwann-Bagel, Düsseldorf und Mönchengladbach
ISSN 0177-5359


